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Vorwort

Seit der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janiero ist „Sustainable Development“ zu einem Schlüsselbegriff der Politik geworden. Das Konzept des „Sustainable Development“ zielt vor dem Hintergrund bedrohlicher globaler Umweltprobleme und eines wachsenden globalen Nord-Süd-Wohlstandsgefälles darauf ab, die natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern und gleichzeitig die Befriedigung der Grundbedürfnisse für die heute und in Zukunft lebenden Menschen zu ermöglichen. Die Übertragungen des Begriffs in die deutsche Sprache sind kaum zu zählen: „Nachhaltige Entwicklung“, „Dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung“ oder „Zukunftsfähigkeit“ sind die bekanntesten. Mit eigenen Begriffen wollen einzelne Interessengruppen ihre Vorstellungen über Veränderungen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft als allgemein notwendig begründen und als die richtige Interpretation des Konzepts „Sustainable Development“ darstellen.

Diese Broschüre wird das Konzept der „Nachhaltigen Entwicklung“ (wir verwenden die gebräuchlichste Übersetzung), die dahinter liegenden Vorstellungen, bereits getroffene internationale Vereinbarungen sowie die Diskussion zur Umsetzung vorstellen. Die Grundideen der wichtigsten wissenschaftlichen und politischen Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung werden zusammenfassend dargestellt. Im Zentrum steht dabei die neue Sichtweise, die ökologische, ökonomische und soziale Probleme nicht mehr getrennt, sondern als voneinander abhängig und miteinander verbunden betrachtet. Mit Beispielen werden die wichtigen globalen ökologischen Probleme erläutert, deren Verflechtung mit ökonomischen und sozialen Entwicklungen und die jeweilige Bedeutung für die deutsche Situation.

Es ist nicht verwunderlich, daß verschiedene Interessengruppen sehr unterschiedliche Sichtweisen und Interpretationen von „Nachhaltiger Entwicklung“ hervorgebracht haben. Für Deutschland werden die wichtigsten Konzepte in den Grundzügen beschrieben und Übereinstimmungen und Unterschiede heraus-gearbeitet. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Diskussion über das in Teilbereichen hohe Umweltschutzniveau in Deutschland und die dennoch durch den Ressourcen- und Energieverbrauch entstehenden starken Umweltbelastungen. Denn die Debatte über nachhaltige Entwicklung ist untrennbar mit den aktuellen Diskussionen um Umweltschutz, Wirtschaftsstandort und Sozialstaat verknüpft.

Diese Broschüre soll gewerkschaftliche Funktionsträger, Gewerkschafter/innen und gewerkschaftsnahe Personen mit dem Thema „Nachhaltige Entwicklung“ vertraut machen. Ihnen wird ermöglicht werden, Probleme und Vorstellungen zur Umsetzung nachhaltiger Entwicklung einzuordnen und dadurch ihre Interessen qualifiziert in die Diskussion einzubringen. Dies erscheint dringend notwendig, da die Diskussion um nachhaltige Entwicklung in Deutschland bisher entweder rein ökologisch und oder aber ökonomisch dominiert ist. In den letzten Kapiteln zeigen wir handlungsorientiert wichtige politische Ansätze für einen nationalen Umweltplan auf (wir greifen mit freundlicher Genehmigung des BUND und der Friedrich-Ebert-Stiftung auf einen gekürzten Text von Martin Jänicke zurück) und für die eigenen Handlungsmöglichkeiten der Gewerkschaften. Auf Bezüge zwischen nachhaltiger Entwicklung und praktischem Engagement in der Praxis wird hingewiesen.

Wir beschränken uns in dieser Broschüre auf grundlegende Aspekte des Themas „Nachhaltigkeit“. Eine weitere Broschüre zur Umsetzung von Nachhaltigkeit im Betrieb ist in Vorbereitung. Wir freuen uns, daß die Hans-Böckler-Stiftung sich des Themas „Nachhaltiger Entwicklung“ so intensiv und in vielen Projekten annimmt und hoffen, daß die hier vorgelegte kleine Broschüre das Interesse am Thema „Nachhaltige Entwicklung“ verstärkt, Lust auf Engagement macht und den bereits Engagierten neue Sichtweise von nachhaltiger Entwicklung eröffnet. Wenn es uns gelingen könnte, Anstöße zu einer verstärkten Diskussion in den Gewerkschaften und Betrieben zum Thema Nachhaltigkeit zu geben, hätte die Broschüre ihr Ziel schon mehr als erreicht. Herrn Siegfried Leittretter vom Referat Mitbestimmung der Hans-Böckler-Stiftung danken wir für die fruchtbaren Diskussionen.  

Neuartige globale Probleme 

1.1 Entwicklungslinien des 20. Jahrhunderts

Das zwanzigste Jahrhundert ist in der bisherigen menschlichen Geschichte ein Jahrhundert des Wachstums. Die Weltbevölkerung hat sich ausgehend von 1,6 Milliarden im Jahr 1900 auf  etwa 6 Milliarden Menschen im Jahre 2000 vermehrt, die technischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten der Menschheit haben sich in kaum vorstellbarer Weise verändert, und im Zusammenhang damit wuchs in den Industriestaaten (Europa, Japan, USA) die Wirtschaft fast explosionsartig. Jetzt, gegen Ende des 20. Jahrhunderts, setzen Schwellenländer in Südostasien und Staaten wie China und Indien zu einem Nachholen dieser Entwicklung an. Die Finanzkrise in Asien wird diese Entwicklung vermutlich nur verzögern, aber nicht beenden. In Deutschland wurde vor 30 Jahren das Wirtschaftswachstums in § 1 des Stabilitätsgesetzes sogar gesetzlich festgeschrieben. Gefordert wird ein stabiles Preisniveau, hohe Beschäftigung und ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum.

Seit dem Zweiten Weltkrieg setzte sich der „American Way of Life“ in allen Industriestaaten durch - er ist verbunden mit einem hohen materiellen Wohlstand, mit hoher Mobilität und Auto-Individualverkehr; er bedingt einen hohen Energie- und Ressourcenverbrauch und, als Kehrseite der Wegwerfgesellschaft, große Mengen von Abfall, Abwasser und Abgasen. Mit den modernen Massenmedien wird dieser Lebensstil heute weltweit verbreitet und setzt sich als Vorbild durch, auch wenn die Lebenswirklichkeit der Menschen weit davon entfernt ist.

Im ehemaligen Ostblock (den Warschauer-Pakt-Staaten) fanden vor und nach dem Zweiten Weltkrieg forcierte Industrialisierungsanstrengungen statt, die sich auf die  Schwerindustrie konzentrierten. Die eingesetzte Technik war zunehmend ineffizient und das Umweltschutzniveau niedrig. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind diese Staaten heute Volkswirtschaften im Übergang zur Marktwirtschaft, die Struktur- und Umweltprobleme sowie die daraus resultierenden sozialen Folgen bewältigen müssen.

Den aus der Kolonialherrschaft befreiten Staaten der Südhalbkugel gelang bisher nur in Einzelfällen eine breite positive wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Sie gerieten z. T. in die Mühlen des Ost-West-Konfliktes und wurden von Stellvertreterkriegen überzogen. Andererseits wurden wirtschaftliche Erfolge  vielfach durch ein hohes Bevölkerungswachstum kompensiert. Die politischen Strukturen mit fehlender Partizipation und Basisbeteiligung, eine Orientierung der herrschenden Eliten an der NATO oder dem Warschauer Pakt statt an den eigenen regionalen Notwendigkeiten, ungerechte Handelsbeziehungen mit Benachteiligung der rohstoffproduzierenden Länder und zum Teil auch eine verfehlte Entwicklungspolitik haben als Ergebnis, daß Hunger und  Armut in den Entwicklungsländern weit verbreitet sind. Etwa 1,4 Milliarden Menschen verfügen derzeit über keine ausreichende Ernährung, Bekleidung und Unterkunft; von weitergehenden Bedürfnissen wie Zugang zu Bildung oder Gesundheitsversorgung ganz abgesehen.

1.2 Globale Umweltprobleme

Als Folge der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung und der damit verbundenen Stoffströme traten weltweite Umweltprobleme in bisher nicht gekannter Art und Umfang auf. Alle Umweltmedien wie Wasser, Boden und Luft, aber auch die natürlichen Ressourcen und die menschliche Gesundheit sind betroffen. Einige Beispiele:

Übernutzung von Ressourcen:

· Weltweit werden die Wälder abgeholzt. Waren um 1800 noch 32 % der gesamten Landoberfläche mit Wald bedeckt, sind es heute nur noch 26 %. Von den tropischen Regenwäldern wurde bereits die Hälfte vernichtet. Die Wälder stellen jedoch eine wichtige Lebensgrundlage dar, sie regeln Klima und Wasserhaushalt. Der Raubbau führt dazu, daß Holz und andere Produkte, die der Wald liefert, in Zukunft nicht mehr oder nur noch in geringen Mengen zur Verfügung stehen werden.

· Durch intensive und nicht umweltgerechte landwirtschaftliche Nutzung steigt die Bodenerosion, in Verbindung mit Abholzung in empfindlichen Gebieten kommt es zu einer Ausbreitung der Wüsten (Desertifikation). Landwirtschaftlich nutzbare Flächen gehen in großem Umfang durch Bau von Industrieanlagen, Wohnungen oder Verkehrswegen verloren.

· Durch die technisch hochentwickelten Fangmethoden und große Überkapazitäten der meist staatlich subventionierten Fangflotten droht eine Überfischung der Meere. Dies könnte zu einem Zusammenbruch der Fischbestände führen. Die derzeit bei 90 Mio t Fisch pro Jahr stagnierenden Erträge werden in diesem Fall drastisch zurückgehen. Durch die Konkurrenz mit den hochtechnisierten Fangflotten der Industrieländer wird die Existenz von Millionen von Kleinfischern in der Dritten Welt bedroht.

Umweltschäden durch Verschmutzung:

· Die stratosphärische Ozonschicht, die die Biosphäre vor der lebensfeindlichen UV-Strahlung der Sonne schützt, wird durch die Emission flüchtiger chlor- und bromhaltiger organischer Chemikalien (FCKW; Halone) zerstört. Die Folgen werden nicht nur mehr Hautkrebsfälle bei Menschen sein, sondern auch für Tiere und Pflanzen werden starke Schäden befürchtet.

· Durch die Verbrennung fossiler Energieträger (Kohle, Öl, Gas) wird der natürliche Treibhauseffekt durch einen Anstieg der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre verstärkt, so daß schnell starke Klimaveränderungen mit katastrophalen Folgen zu erwarten sind.

· Verbrennungsschadstoffe sind wesentlich für die grenzüberschreitende Luftverschmutzung verantwortlich, die nicht nur in Europa zur Bodenversauerung, zu großflächigen Waldschäden oder zur Zerstörung des biologischen Gleichgewichtes in Gewässern führt.

· Die Verschmutzung der Meere durch Abwasser und Schadstoffe aus Industrie, Landwirtschaft, Schiffahrt und durch die Ölindustrie bedroht das Leben in den Ozeanen und somit die Nutzbarkeit der Meeresressourcen für die Menschen.

· Die ständige Ausdehnung der Flächen, die vom Menschen intensiv genutzt werden, führt zusammen mit  dem Eintrag von Chemikalien zu einer massenhaften Ausrottung von Tier- und Pflanzenarten. Die langfristigen Folgen für das ökologische Gleichgewicht und für die Lebensgrundlagen der Menschen sind noch gar nicht absehbar. Darüber hinaus geht mit jeder ausgerotteten Tier- und Pflanzenart möglicherweise ein wichtiger Nutzen für die Menschheit unwiederbringlich verloren.

1.3 Reaktionen

Die Probleme wurden in Berichten wie „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of  Rome, der 1972 vor allem eine Erschöpfung der Rohstoffe wie Erdöl, Metallerze etc. prognostizierte und dem damals vorherrschenden Wachstumsoptimismus einen kräftigen Dämpfer versetzte, und dem amerikanischen Bericht „Global 2000“ an den amerikanischen Präsidenten, der 1980 die globalen Umwelt-, Ressourcen-,  Ernährungs- und Bevölkerungsprobleme und die daraus resultierenden Konflikte aufzeigte, erkannt und analysiert.

Gleichzeitig entstand in den dichtbesiedelten Industriestaaten ein neues Politikfeld - die Umweltpolitik -, um die bereits aufgetretenen oder zukünftig zu erwartenden Schäden zu begrenzen. Die dabei auftretenden Verzögerungen und Inkonsequenzen führten aber auch zur Bildung einer regierungsunabhängigen Umweltbewegung, die in Ländern wie in Japan, USA und Deutschland zum Teil erheblichen Einfluß auf die Umweltpolitik ausüben konnte. Die Regierungspolitik bestand in allen Industriestaaten (allerdings in unterschiedlicher Intensität) zunächst darin, daß technische Mittel wie Kläranlagen, Filteranlagen, Katalysatoren oder Müllverbrennungsanlagen zur Begrenzung der Umweltverschmutzung gesetzlich vorgeschrieben wurden. Mit dieser end-of-pipe-Technik wurden in Deutschland große Erfolge in der Luft- und Wasserreinhaltung erzielt. Zwei Beispiele:

Wurden in den alten Bundesländern 1970 noch 3,7 Mio t Schwefeldioxid emittiert, konnten sie - vor allem durch den Einbau von Entschwefelungsanlagen in Kraftwerken bis 1994 auf 0,9 Mio t reduziert werden. Für Gesamtdeutschland sanken die Emissionen immerhin noch von 7,7 Mio t auf knapp 3 Mio t . Die Stickoxidemissionen konnten im gleichen Zeitraum nur wenig vermindert werden, da die gesetzlichen Maßnahmen erst sehr spät ergriffen wurden (Kfz-Katalysator, Entstickung von Kraftwerken), zudem erst mit Verzögerung greifen und ein Teil des Erfolges durch das steigende Verkehrsaufkommen zunichte gemacht wurde. Die Emissionen in Gesamtdeutschland sanken von 2,7 Mio t Stickoxide (1970) auf 2,2 Mio t (1994).

Einfügen: Graphik der Entwicklung der Emissionen von SO2 und NOX
Umweltprobleme machen nicht an den nationalen Grenzen halt. Diese Erkenntnis erzwang internationale Zusammenarbeit, die mit der ersten internationalen Umweltkonferenz von Stockholm 1972 begann. Ergebnis sind bis heute etwa 60 internationale Umweltabkommen, die die zunehmende Bedeutung einer international ausgerichteten Umweltpolitik zeigen.

Konflikte zwischen Umwelt und Entwicklung

Sowohl die Umweltprobleme als auch die drohende Erschöpfung von Ressourcen werden in den Industriestaaten also zunehmend ernst genommen und als eine reale Bedrohung der Lebensgrundlagen der Menschheit erkannt. In den Entwicklungsländern sind die auftretenden Umweltprobleme untrennbar verbunden mit anderen Nöten: Hunger, Armut und wirtschaftliche Unterentwicklung. In den großen Mega-Städten treten neben der extremen Luftverschmutzung aufgrund der mangelhaften Infrastruktur auch massive Probleme mit Abfall und Abwasser auf.  Im Interesse der Wirtschaftsentwicklung und der Industrialisierung (nach dem Muster der westlichen Industriestaaten) wurde und wird auf die Umwelt wenig Rücksicht genommen, obwohl so große Schäden auftreten, daß diese sich wiederum ganz unmittelbar und massiv als volkswirtschaftliche Einbußen manifestieren. Aber das Schwergewicht liegt nach wie vor auf  dem Bestreben, die Entwicklung der Industrieländer nachzuholen - auch um über wirtschaftliche Macht politische Gleichberechtigung zu gewinnen. Ein geringes Umweltschutzniveau wird oft als Voraussetzung für ein hohes Wirtschaftswachstum gehalten. In vielen Ländern ist das Interesse an einer Verringerung des oft noch hohen Bevölkerungswachstums nicht sehr groß, z. B. wenn die Bevölkerung pro Fläche z. T. noch relativ gering ist, zudem wirken traditionelle Einstellungen, fehlende soziale Absicherung, Benachteiligung der Frauen und fehlender Zugang zu Verhütungsmitteln als Hemmnisse.

Der bisherige Nord-Süd-Konflikt um Handelsbeziehungen, Rohstoffe und politische und wirtschaftliche Bevormundung wurde nun zusätzlich um die Umweltkomponente bereichert. Der Norden verlangte ein hohes Umweltschutzniveau auch im Süden und will vor allem das Bevölkerungswachstum begrenzen. Denn wenn alle Menschen bei Umweltverschmutzung und Rohstoffverbrauch das Niveau der Industrieländer erreichen, wird die ökologische Tragfähigkeit der Erde bei weitem überschritten. So wird die Frage gestellt: Was passiert, wenn eine Milliarde Chinesen auch alle Auto fahren wollen? Die politischen Eliten in Ländern wie Brasilien und Indonesien wehren sich dagegen, daß ihnen Vorschriften in bezug auf die Zerstörung der tropischen Regenwälder von Ländern gemacht werden, die ihre eigenen Urwälder schon vor Jahrhunderten abgeholzt und in Kulturlandschaften umgewandelt haben (wie in Europa) oder heute noch Raubbau an den borealen Urwäldern (wie USA) betreiben und zudem die Hauptverursacher für den Treibhauseffekt sind.

Konflikte um Nutzungs- und Verschmutzungsrechte gibt es aber nicht nur zwischen Nord und Süd, sondern auch innerhalb der Industriestaaten, z. B. um die Fangquoten bei Fisch innerhalb der EU oder mit Kanada. Die Verteilung der Umweltschutzlasten auf die einzelnen stellt stets das größte Problem bei internationalen Umweltkonferenzen dar und führt meist zu einer Einigung auf niedrigem Umweltschutzniveau. Eine gewisse Berechtigung, sehr geringe Pro-Kopf-Emissionen zu steigern, solange die Industriestaaten extrem hohe Emissionen verursachen und noch nicht einmal die Möglichkeiten effizienter Technik ausschöpfen, kann man den Entwicklungs- und Schwellenländern wohl kaum absprechen. Aber wem nützt dieses Recht, wenn am Ende die Lebensgrundlagen für alle zerstört werden?

Die folgende Tabelle zeigt, daß die weltweiten Unterschiede bei Wohlstand und verursachter Umweltverschmutzung - ausgedrückt als Pro-Kopf-Einkommen und als Pro-Kopf-Treibhausgasemissionen - extrem groß sind.

Abb. XY: Wohlstand und Umweltverschmutzung

1.4 Konzept „Nachhaltige Entwicklung“ 

1983 setzte die UN eine Weltkommission von Politikern und Wissenschaftlern für Umwelt und Ent​wicklung zur Lösung des Konfliktes ein. Sie stellte 1987 als Lösung das Konzept „Sustainable Development“ (nachhaltige Entwicklung) vor und beeinflußte mit ihrem Bericht „Our Common Future“ (meist nach der Vorsitzenden als Brundtland-Bericht bezeichnet) die weitere politische Entwicklung entscheidend. Unter „Nachhaltiger Entwicklung“ wird ein langfristiges Konzept verstanden, das die Deckung der Bedürfnisse der heute lebenden Menschen erlaubt, ohne daß späteren Generationen die Deckung der ihrigen verbaut wird. Trotz natürlicher Grenzen, wie der Endlichkeit der Ressourcen oder einer begrenzten Aufnahmefähigkeit der Biosphäre für Schadstoffe, wird aufgrund von gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen eine neue Ära wirtschaftlichen Wachstums für möglich gehalten, das die natürlichen Grenzen berücksichtigt. Die Kommission vertrat die Ansicht, daß die Menschen so eine Zukunft schaffen können, die von einem Mehr an Wohlstand, sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit geprägt ist. Ein starkes wirtschaftliches Wachstum unter Bewahrung vorhandener Ressourcen und bei Nutzung neuer Ressourcen wird als notwendig erachtet, um die Armut in der Dritten Welt zu lindern. Die Diskussion in den folgenden Jahren betonte dann stärker als der Brundtland-Bericht die nicht nachhaltigen Konsummuster (da ineffizient und mit einem hohem Energie-, Rohstoff- und Naturverbrauch verbunden) in den industrialisierten Staaten und deren notwendige Veränderungen.

2 Auftrag und Verpflichtung: die UN-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992

Im Juni 1992 trafen sich in Rio de Janeiro auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) Vertreter aus etwa 180 Staaten, um den Schutz der Umwelt und eine nachhaltige Entwicklung zu beraten. Neben Regierungsvertretern waren an der Konferenz eine Vielzahl von unabhängigen regionalen, nationalen und internationalen Entwicklungs- und Umweltorganisationen beteiligt. Ergebnisse der Konferenz waren:

· Die Rio-Deklaration, die allgemeine Verpflichtungen zur dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung auf der Ebene der Vertragsstaaten enthält.

· Die Klimakonvention, die verlangt, daß nationale und regionale Maßnahmen zur Ver​minderung von klimaschädlichen Emissionen und zum Schutzes von Kohlenstoffspeichern (z. B. Wälder) formuliert, umgesetzt, ver​öffentlicht und regelmäßig aktualisiert werden.

· Die Konvention über biologische Vielfalt, die den Schutz von Tieren und Pflanzen (Biodiversität) fordert, z. B. durch die Ausweisung von Schutzgebieten, die Entwicklung von Kriterien hierfür, die Entwicklung von Biosphären​reser​vaten und durch nachhaltige Flächennutzung.

· Die Walderklärung, die Anforderungen an die Forstpolitik (dauerhaft-umweltgerechte Bewirtschaftung, Berück​sichtigung des Artenschutzes etc.), die Waldnutzung und den Schutz der Wälder vor Luftschadstoffen festlegt. 

· Die Agenda 21, die im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

2.1 Agenda 21

Zentrales Ergebnis der Konferenz von Rio ist die Agenda 21 - das Arbeitsprogramm für das 21. Jahrhundert. Auf etwa 300 Seiten werden umwelt- und entwicklungspolitische Handlungsanweisungen für Regierungen, Verwaltungen, Städte und Gemeinden gegeben. In der Präambel werden die Ziele beschrieben:

Kapitel 1 

PRÄAMBEL 

1.1 Die Menschheit steht an einem entscheidenden Punkt ihrer Geschichte. Wir erleben eine zunehmende Ungleichheit zwischen Völkern und innerhalb von Völkern, eine immer größere Armut, immer mehr Hunger, Krankheit und Analphabetentum sowie eine fortschreitende Schädigung der Ökosysteme, von denen unser Wohlergehen abhängt. Durch eine Vereinigung von Umwelt- und Entwicklungsinteressen und ihre stärkere Beachtung kann es uns jedoch gelingen, die Deckung der Grundbedürfnisse, die Verbesserung des Lebensstandards aller Menschen, einen größeren Schutz und eine bessere Bewirtschaftung der Ökosysteme und eine gesicherte, gedeihlichere Zukunft zu gewährleisten. Das vermag keine Nation allein zu erreichen, während es uns gemeinsam gelingen kann: in einer globalen Partnerschaft, die auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist. 

1.2 Diese globale Partnerschaft muß sich auf die Einleitung der Resolution 44/228 der Generalversammlung vom 22. Dezember 1989 stützen, die verabschiedet wurde, als die Nationen der Welt eine Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung forderten; sie muß auch von der Erkenntnis getragen sein, in Umwelt- und Entwicklungsfragen einen ausgewogenen und integrierten Ansatz zu verfolgen. 

1.3 In der Agenda 21 werden die dringlichsten Fragen von heute angesprochen, während gleichzeitig versucht wird, die Welt auf die Herausforderungen des nächsten Jahrhunderts vorzubereiten. Die Agenda 21 ist Ausdruck eines globalen Konsenses und einer politischen Verpflichtung auf höchster Ebene zur Zusammenarbeit im Bereich von Entwicklung und Umwelt. Ihre erfolgreiche Umsetzung ist in erster Linie Aufgabe der Regierungen. Eine entscheidende Voraussetzung dafür sind politische Konzepte, Pläne, Leitsätze und Prozesse auf nationaler Ebene. Die auf nationaler Ebene unternommenen Anstrengungen sind durch eine internationale Zusammenarbeit zu unterstützen und zu ergänzen. Hierbei fällt dem System der Vereinten Nationen eine Schlüsselrolle zu. Auch andere internationale, regionale und subregionale Organisationen und Einrichtungen sind aufgefordert, sich daran zu beteiligen. Außerdem muß für eine möglichst umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit und eine tatkräftige Mithilfe der nichtstaatlichen Organisationen (NRO) und anderer Gruppen Sorge getragen werden.

1.4 Die entwicklungs- und umweltpolitischen Ziele der Agenda 21 setzen einen erheblichen Zustrom neuer und zusätzlicher Finanzmittel in die Entwicklungsländer voraus, damit die Mehrkosten der Maßnahmen gedeckt werden können, die von diesen Ländern zur Bewältigung lokaler Umweltprobleme und zur Beschleunigung einer nachhaltigen Entwicklung ergriffen werden müssen. Außerdem werden weitere Finanzmittel benötigt, um die Kapazitäten der internationalen Einrichtungen zur Umsetzung der Agenda 2l auszubauen. Überschlägige Schätzungen der Größenordnung der anfallenden Kosten sind in den einzelnen Programmbereichen zu finden. Allerdings müssen diese von den zuständigen Durchführungsorganen und -organisationen erst noch geprüft und genauer spezifiziert werden. 

1.5 Bei der Umsetzung der in der Agenda 21 aufgeführten verschiedenen Programmbereiche gebührt den besonderen Gegebenheiten, die in den im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen zum Tragen kommen, besondere Beachtung. Es muß auch anerkannt werden, daß sich diese Länder bei der Umstellung ihrer Wirtschaftssysteme noch nie dagewesenen Herausforderungen stellen müssen, in manchen Fällen unter Rahmenbedingungen, die von erheblichen sozialen und politischen Spannungen geprägt sind. 

1.6 Die einzelnen Programmbereiche der Agenda 21 werden in Form einer Ausgangsbasis sowie bestimmter Ziele, Maßnahmen und Instrumente zur Umsetzung konkretisiert. Die Agenda 21 ist ein dynamisches Programm. Sie wird von den einzelnen Beteiligten im Einklang mit den Gegebenheiten, Möglichkeiten und Prioritäten der einzelnen Länder und Regionen sowie unter umfassender Berücksichtigung aller in der Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung enthaltenen Grundsätze umgesetzt. Sie kann sich im Laufe der Zeit angesichts veränderter Bedürfnisse und Umstände fortentwickeln. Dieser Prozeß stellt den Beginn einer neuen globalen Partnerschaft dar, die auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist.

Die Agenda 21 ist somit ein Rahmen​dokument, das die politische Verpflichtung für alle Parteien enthält, auf ihrer Ebene und mit ihren Mitteln die in ihr enthaltenen Maßnahmen und Ziele umzusetzen. Die Verpflichtungen gelten zunächst für die Vertragsstaaten der Rio-Konvention (bisher etwa 170 Staaten), sollen jedoch im Laufe des Prozesses auch von Regional​regierungen und Lokalverwaltungen sowie von anderen Akteuren übernommen und um​gesetzt werden. Die einzelnen Kapitel der Agenda 21 enthalten jeweils Handlungs​grund​lagen, Ziele, Maßnahmen und Um​set​zungs​instrumente. Teil 1 der Agenda umfaßt die soziale und wirtschaftliche Dimension, Teil 2 befaßt sich mit der Erhaltung und Bewirtschaftung der Ressourcen, Teil 3 mit der Stärkung der Rolle wichtiger Akteursgruppen  und Teil 4 schließlich mit der Umsetzung der Agenda und mit der Institutionalisierung auf UN-Ebene. Das Inhaltsverzeichnis gibt eine Übersicht über das Spektrum der behandelten Probleme.

Inhalt der Agenda 21
1.  Präambel: Rahmensetzung

Teil I. Soziale und wirtschaftliche Dimensionen 

2. Internationale Zusammenarbeit zur Beschleunigung nachhaltiger Entwicklung in den Entwicklungsländern und die damit verbundene internationale Politik

3. Armutsbekämpfung

4. Veränderung von Konsumgewohnheiten

5. Bevölkerungsdynamik und nachhaltige Entwicklung

6. Schutz und Förderung der menschlichen Gesundheit

7. Förderung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung

Teil II. Erhaltung und Bewirtschaftung der Ressourcen für die Entwicklung
8. Integration von Umwelt- und Entwicklungszielen in die Entscheidungsfindung

9. Schutz der Erdatmosphäre

10. Integrierter Ansatz für die Planung und Bewirtschaftung der Bodenressourcen

11. Bekämpfung der Entwaldung 

12. und 13. Bewirtschaftung empfindlicher Ökosysteme: Desertifikation (Wüstenbildung) und Berggebiete

14. Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und ländlichen Entwicklung

15. Erhalt der biologischen Vielfalt

16. Umweltverträgliche Nutzung der Biotechnologie

17. Schutz der Ozeane

18. Schutz der Güte und Menge der Süßwasserressourcen

19. Umweltverträglicher Umgang mit toxischen Chemikalien

20. Umweltverträgliche Entsorgung gefährlicher Abfälle 

21. Umweltverträglicher Umgang mit festen Abfällen

22. Sicherer und umweltverträglicher Umgang mit radioaktiven Abfällen

Teil III. Stärkung der Rolle wichtiger Gruppen

23. Präambel

24. Globaler Aktionsplan für Frauen zur Erzielung einer nachhaltigen und gerechten Entwicklung

25. Kinder und Jugendliche und nachhaltige Entwicklung

26. Anerkennung und Stärkung der Rolle der eingeborenen Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften

27. Stärkung der Rolle der nichtstaatlichen Gruppen

28. Initiativen der Kommunen zur Unterstützung der Agenda 21

29. Stärkung der Rolle der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften

30. Stärkung der Rolle der Privatwirtschaft

31. Wissenschaft und Technik

32. Stärkung der Rolle der Bauern

Teil IV. Möglichkeiten der Umsetzung

33. Finanzielle Ressourcen und Finanzierungsmechanismen

34. Transfer umweltverträglicher Technologien, Kooperation und Stärkung von personellen und               institutionellen Kapazitäten 

35. Die Wissenschaft im Dienst einer dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung 

36. Förderung der Schulbildung, des öffentlichen Bewußtseins und der beruflichen Aus- und Weiterbildung

37. Nationale Mechanismen und internationale Zusammenarbeit zur Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten in den Entwicklungsländern

38. Internationale institutionelle Rahmenbedingungen

39. Internationale Rechtsinstrumente und -mechanismen

40. Informationen für die Entscheidungsfindung 

Allerdings spiegelt die Agenda 21 auch Interessengegensätze wider: Während sie den freien Welthandel als eine Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung darstellt, zeigt die Realität, daß dieser zu einer Zunahme von Umweltzerstörungen ohne jede Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in bestimmten Regionen führen kann und ergänzend Umwelt- und Sozialstandards notwendig sind. Die Hoffnungen, die in der Agenda 21 in die Fortschritte der Biotechnologie gesetzt werden, könnten nicht nur enttäuscht werden, sondern sich sogar als große Gefahr für eine nachhaltige Entwicklung erweisen. Die Anwendung gentechnischer Methoden kann eine Beeinträchtigung der Biodiversität nach sich ziehen. Von den Anwendungen in der Landwirtschaft sind Nachteile für Kleinbauern und die Entwicklung ländlicher Gebiete zu erwarten, da durch die Anwendung der Biotechnologie die Wertschöpfung im Ernährungssektor stärker in die industriellen Zentren verschoben werden wird.

2.2 Die Beteiligung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen als zentrales Element nachhaltiger Entwicklung

Nachhaltige Entwicklung ist eine Aufgabe für die Vereinten Nationen und die einzelnen Regierungen. Eine erfolgreiche Umsetzung - das ist ein wesentliches Ergebnis von Rio - kann jedoch ohne das Engagement und die Beteiligung der Öffentlichkeit, der verschiedensten Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen nicht erfolgreich verlaufen. Daher soll mit neuen Formen der Partizipation eine gesellschaftliche Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung geschlossen werden. Ihr widmet die Agenda 21 einen ganzen Abschnitt. Als Akteure der Nachhaltigkeit werden im einzelnen angesprochen:

· Frauen: Ihre Diskriminierung soll in allen Bereichen beendigt werden. Sie sollen gleichen Zugang zu Land, Ressourcen, Krediten, Arbeit, Bildung, Gesundheitsvorsorge  und Ernährung erhalten. Frauen  und Männer sollen Möglichkeiten der selbstbestimmten Geburtenkontrolle erhalten. Frauen sollen vor Gewalt geschützt werden. Der Frauenanteil in Politik und Organisationen im Sektor Umwelt und Entwicklung soll erhöht werden.

· Kinder und Jugendliche: Sie machen über ein Drittel der Weltbevölkerung aus. Ihre Bedürfnisse sollen in den Planungen besonders berücksichtigt werden. Der Zugang zur Bildung soll geschaffen und verbessert werden, zur Partizipation der Jugendlichen soll ein Dialogprozeß in Gang gesetzt werden. Die Jugendarbeitslosigkeit soll gesenkt werden. Die Menschenrechte von jungen Frauen und Mädchen sollen besonders geschützt werden. Die Umweltschutzaktivitäten von Kindern und Jugendlichen sollen gefördert werden.

· Eingeborene und deren Gemeinschaften: Sie werden durch das Vordringen der Zivilisation in Form einer Erschließung bisher unberührter Lebensräume durch Straßenbau, durch das Vordringen von Holzfällern, rohstoffördernden Firmen, Bauern usw. in ihrer Lebensform und direkt in ihrer physischen Existenz  bedroht. Für sie sollen Schutz und Rechtssicherheit gewährleistet werden, die Gruppen sollen gefördert werden. Sie sollen bei sie selbst betreffenden Entscheidungen beteiligt werden.

· Nicht-Regierungs-Organisationen  (NRO): Die regierungsunabhängigen  Organisationen und ihre Netzwerke sollen Partner in der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung sein, denn ihnen wird hohe Kompetenz und Basisnähe zuerkannt. Die Kommunikation mit den Regierungen und der Verwaltung soll verbessert werden, sie sollen in die formalen Entscheidungsprozesse einbezogen werden und finanziell und organisatorisch unterstützt werden.

· Kommunen: Die Mehrzahl der Kommunen soll bis 1996 einen Konsultationsprozeß mit ihren Bürgern und den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zur Erstellung einer lokalen Agenda durchlaufen haben. Gleichzeitig sollen Netzwerke für die Umsetzung und den Erfahrungsaustausch geschaffen werden. Die Kommunen sollen spezielle Programme für die Beteiligung von Frauen und Jugendlichen entwickeln.

(Anmerkung: In Deutschland beginnt erst jetzt eine breite Bewegung in Städten und Gemeinden für die Erarbeitung lokaler Agenden.)

· Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften: Den Arbeitnehmern und ihren Gewerkschaften wird eine besondere Rolle zugewiesen, die sich aus deren Interessen in allen drei Bereichen der nachhaltigen Entwicklung - also dem Sozialen, der Wirtschaft und der Umwelt - ergibt. Diese übergreifende Kompetenz soll im Interesse der nachhaltigen Entwicklung gefördert und nutzbar gemacht werden - indem Arbeitnehmer und Gewerkschaften auf  betrieblicher, kommunaler und staatlicher Ebene in Entscheidungen zu sozialen Fragen, zur Arbeitssicherheit, zum Umweltschutz und zur nachhaltigen Entwicklung allgemein einbezogen werden. Hierzu der Originaltext aus der Agenda 21:

Kapitel 29: Stärkung der Rolle der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften
Handlungsgrundlage 


29.1 Die Bemühungen um die Umsetzung einer Strategie der nachhaltigen Entwicklung werden Anpassungsprozesse und Handlungsspielräume auf staatlicher Ebene und auf Unternehmensebene mit sich bringen, von denen Arbeitnehmer in besonderer Form betroffen sind. Als ihre Interessenvertreter sind die Gewerkschaften aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem industriellen Wandel, aufgrund ihrer extrem hohen Priorität, die sie dem Schutz der Arbeitsumwelt und der dazugehörigen natürlichen Umwelt einräumen und aufgrund ihres Engagements für eine sozial verantwortliche wirtschaftliche Entwicklung wichtige Handlungsträger, um die Erzielung einer nachhaltigen Entwicklung zu erleichtern. Das bestehende Kooperationsnetzwerk zwischen den Gewerkschaften und ihren zahlreichen Mitgliedern ist ein wichtiges Medium, um die theoretischen Ansätze und die praktische Umsetzung nachhaltiger Entwicklung zu unterstützen. Das bewährte dreigliedrige System bietet eine gute Grundlage für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und ihren Vertretern, Regierungen und Arbeitgebern in ihrem Bemühen um die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung . 


Ziele 

29.2 Gesamtziel ist die Bekämpfung der Armut sowie eine nachhaltige Vollbeschäftigung als Beitrag zu einer sicheren, sauberen und gesunden Umwelt – sowohl der Arbeitsumwelt als auch der Gemeinschaft und der natürlichen Umwelt. Arbeitnehmer sollen umfassend an der Umsetzung und Evaluierung der im Zusammenhang mit der Agenda 21 vorgeschlagenen Maßnahmen beteiligt werden. 

29.3  Um dies zu erreichen, wird die Verwirklichung folgender Ziele bis zum Jahr 2000 vorgeschlagen: 


a)  Förderung der Ratifizierung der einschlägigen Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und Verabschiedung von Gesetzen zur Unterstützung dieser Übereinkommen;


b)  Einführung zweigliedriger und dreigliedriger Systeme in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und nachhaltige Entwicklung;


c)  Erhöhung der Zahl umweltschutzbezogener Tarifverträge, die auf die Erzielung einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet sind;


d)  Reduzierung von Arbeitsunfällen, berufsbedingten Verletzungen und Krankheiten nach anerkannten statistischen Berichtsverfahren;

e)  Erhöhung des Angebots an Aus- und Fortbildungs- sowie Umschulungsmöglichkeiten für Arbeitnehmer, insbesondere im Bereich Arbeits- und Umweltschutz.


Maßnahmen

a) Förderung der Vereinigungsfreiheit
29.4 Damit sich Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften umfassend und gut informiert an der Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung beteiligen können, sollen Regierungen und Arbeitgeber das Recht des einzelnen Arbeitnehmers auf' Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Koalitionsrechts, wie durch die Übereinkommen der ILO vorgesehen, fördern. Die Regierungen sollen die Ratifizierung und Umsetzung dieser Übereinkommens in Betracht ziehen, sofern sie dies bisher nicht getan haben.

(b) Stärkung der Mitbestimmung und der Konsultation


29.5 Die Regierungen und die Privatwirtschaft sollen die aktive Beteiligung der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften an der Gestaltung, Umsetzung und Evaluierung der nationalen und internationalen Politik und der dazugehörigen Maßnahmen in den Bereichen Umwelt und Entwicklung einschließlich der Beschäftigungspolitik, Industriepolitik, Arbeitsanpassungsprogramme und Fragen des Technologietransfers fördern. 

29.6 Gewerkschaften, Arbeitgeber und Regierungen sollen zusammenarbeiten, um die ausgewogene Umsetzung des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung zu gewährleisten


29.7 Daher sollen gemeinsame (Arbeitgeber/Arbeitnehmer) oder dreigliedrige (Arbeitgeber/Arbeitnehmer/Regierung) Kooperationsmechanismen auf Betriebsebene sowie auf kommunaler und staatlicher Ebene eingerichtet werden, die sich mit Fragen der Sicherheit, der Gesundheit und der Umwelt befassen, einschließlich einer besonderen Berücksichtigung der Rechte und der Stellung der Frau am Arbeitsplatz.


29.8 Die Regierungen und die Arbeitgeber sollen sicherstellen, daß den Arbeitnehmern und ihren Vertretern alle einschlägigen Informationen zur Verfügung gestellt werden, die ihnen eine wirksame Mitgestaltung dieser  Entscheidungsprozesse ermöglichen.


29.9 Die Gewerkschaften sollen auch in Zukunft Handlungskonzepte zu allen Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung präzisieren, entwickeln und fördern.


29.10 Die Gewerkschaften und die Arbeitgeber sollen Rahmenbedingungen für eine gemeinsame Umweltpolitik schaffen und Prioritäten für die Verbesserung der Arbeitsumwelt und des Gesamtbeitrags der Privatwirtschaft zur Entlastung der Umwelt setzen

29.11 Die Gewerkschaften sollen

a) sicherzustellen versuchen, daß Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, an Umweltprüfungen (Audits) am Arbeitsplatz und an Umweltverträglichkeitsprüfungen  mitzuwirken;


b) sich an Umwelt- und Entwicklungsaktivitäten innerhalb der örtlichen Gemeinschaft beteiligen und bei eventuel1 aufkommenden Problemen von allgemeinem Interesse ein gemeinsames Vorgehen fördern;

c) eine aktive Rolle bei den eine nachhaltige Entwicklung betreffenden Aktivitäten internationaler und regionaler Organisationen, insbesondere innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, übernehmen.

c) Bereitstellung angemessener Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten
29.12  Die Arbeitnehmer und ihre Vertreter sollen Zugang zu angemessenen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten haben, damit ihr Umweltbewußtsein geschärft, ihre Sicherheit und Gesundheit gewährleistet und ihr wirtschaftliches und soziales Wohlergehen verbessert werden können. Durch diese Aus- und Fortbildung soll sichergestellt werden, daß die notwendige Sachkenntnis zur Förderung einer nachhaltigen Sicherung der Existenzgrundlagen und zur Verbesserung der Arbeitsumwelt vorhanden sind. Gewerkschaften, Arbeitgeber, Regierungen und internationale Organisationen sollen bei der Beurteilung der Ausbildungserfordernisse in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zusammenwirken. Die Arbeitnehmer und ihre Vertreter sollen in die Planung und Durchführung von vom Arbeitgeber und vom Staat durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen für Arbeitnehmer einbezogen werden. 


Instrumente zur Umsetzung 


a) Finanzierung und Kostenabschätzung 


29.13 Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1992-2000) für die Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen werden vom Sekretariat der UNCED auf etwa 300 Millionen Dollar veranschlagt, in Form von Zuschüssen oder in Form konzessionärer Kredite von der internationalen Staatengemeinschaft. Es handelt sich dabei nur um überschlägige, von den betroffenen Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen – auch etwaige nichtkonzessionäre – hängen unter anderem von den konkreten Umsetzungsstrategien und -programmen ab, die von den Regierungen beschlossen werden.


(b) Stärkung der personellen und institutionellen Kapazitäten

29.14 Besondere Beachtung gebührt der Stärkung der Kapazitäten jedes der drei Sozialpartner (Staat, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften), um eine engere Zusammenarbeit zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung zu ermöglichen.

· Privatwirtschaft: Ihr (einschließlich transnationaler Unternehmen) wird eine zentrale Rolle in der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes zugewiesen. Dabei nennt die Agenda 21 folgende Programmbereiche:
1.
Förderung einer umweltverträglichen Produktion (Öko-Effizienz);
2.
Förderung einer verantwortungsbewußten Unternehmerschaft (Öko-Management).


· Wissenschaft und Technik: Der Austausch zwischen Wissenschaft und Technik auf der eine Seite und der Öffentlichkeit und den Entscheidungsträgern auf der anderen Seite soll verbessert werden, damit wissenschaftliche und technische Lösungen stärker als bisher berücksichtigt werden. Zum anderen sollen die Wissenschaftler und Techniker dadurch in die Lage versetzt werden, für ihre Arbeit Prioritäten in Hinblick auf nachhaltige Entwicklung zu setzen und konstruktive Problemlösungen zu finden. Für Wissenschaft und Technik sollen ethische, am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ausgerichtete Verhaltensrichtlinien und Kodexe entwickelt und angewendet werden.

· Bauern: Die Bauern produzieren den größten Teil der Nahrungsmittel und sichern somit ein Grundbedürfnis - auf der anderen Seite tragen sie durch nicht nachhaltige Bewirtschaftungsformen zur Zerstörung der Boden- und Umweltressourcen bei. Ziele sind die Dezentralisierung von Entscheidungen, die Sicherung des Zugangs zu Land, dessen Nutzung und Besitz , die Einführung und Förderung nachhaltiger Bewirtschaftungsformen, die Förderung der Selbstversorgung mit Technologien, die Schaffung von Anreizen für eine nachhaltige ländliche Entwicklung und Beteiligung der Bauern an dieser Politik.

2.3 Fünf Jahre nach Rio 

Die Konferenz von Rio erzeugte eine politische Aufbruchstimmungund konnte das Thema nachhaltige Entwicklung in vielen Staaten, in Kommunen und in einzelnen Gruppen der Gesellschaft dauerhaft etablieren. In Nachfolgekonferenzen wurden auf der UN-Ebene wichtige Themen behandelt:

· Bevölkerung, Kairo 1994

· Soziale Sicherung, Kopenhagen 1995

· Frauen Peking, 1995

· Stadtentwicklung, Istanbul 1996

· Ernährung, Rom 1996

· Klima, Kyoto 1997

Die in Rio vereinbarten Maßnahmen und Ziele wurden bisher jedoch nur zu einem geringen Anteil verwirklicht. Auch ist es bisher nicht gelungen, die weltweit herrschende klassische Wachstumsstrategie zu durchbrechen. So konnten in der Realität die globalen Probleme allenfalls in ihrem weiteren Wachstum verlangsamt werden, große Veränderungen sind bisher ausgeblieben, und viele Erwartungen wurden nicht erfüllt. Die UN-Organisationen stellten sowohl eine weitere Verschlechterung der Umweltsituation als auch ein zunehmende Kluft in der globalen Verteilung zwischen Arm und Reich fest. Einige Beispiele belegen die Probleme bei der Umsetzung.

· Der in Rio vereinbarte Finanztransfer in die Entwicklungsländer zur Lösung der Umwelt- und Entwicklungsprobleme fand nicht statt. Im Gegenteil: die Entwicklungshilfe ist auf einem Tiefstand angelangt, statt eines seit langem geforderten  Anteils von 0,7 % am Bruttosozialprodukt der Industrieländer beträgt der Anteil in den OECD-Staaten nur 0,27 %; auch Deutschland liegt nur geringfügig höher bei 0,29 % (1995). Daß die Probleme zugenommen haben, wird auch daran deutlich, daß der Anteil der Katastrophenhilfe an den internationalen staatlichen Finanztransfers inzwischen 12 % erreicht hat - immer stärker steht eine  kurzfristige Problembekämpfung im Vordergrund.

· Die Hoffnung, daß durch die vertraglichen Vereinbarungen des Montrealer Protokolls von 1987 über Stoffe, die die Ozonschicht schädigen, die Emissionen dieser Stoffe deutlich verringert wird und mit einer zeitlichen Verzögerung die Erholung der stratosphärischen Ozonschicht (etwa ab dem Jahr 2050) beginnen kann, erfüllte sich nicht. Nach neueren Erkenntnissen der GTZ erfolgte in den westlichen Industriestaaten zwar ein weitgehender Ausstieg aus den besonders ozonschichtschädigen Stoffen (v. a. vollhalogenierte FCKW); gleichzeitig stieg jedoch die Produktion an zwar schwächer, aber immer noch ozonschädlichen Ersatzstoffen (H-FCKW). In Verbindung mit der Nichteinhaltung von Ausstiegsfristen in Osteuropa und Rußland und der steigenden Produktion und Verbrauch in China und Indien ist eine schnelle Lösung des Problems nicht in Sicht. Die Bedrohung existiert somit weiterhin.

· Die Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid stieg seit Rio von 356 ppm auf 364 ppm (der vorindustrielle Wert betrug lediglich 280 ppm). Der Austoß an Kohlendioxid durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas  beträgt mittlerweile 23 Milliarden t pro Jahr, Tendenz weiter steigend.

· Die Weltbevölkerung wuchs seit 1992 um weitere 380 Millionen Menschen auf etwa 5,58 Milliarden. Das heutige Wachstum der Weltbevölkerung beträgt derzeit immer noch etwa 1,5 % pro Jahr, so daß selbst bei weiter sinkenden Wachstumsraten die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 auf etwa 10 Milliarden Menschen steigen wird.

· Etwa 1,4 Milliarden Menschen sind bis heute ohne Zugang zu Trinkwasser mit guter Qualität.

· Indizien für eine weitere ungebremste nachholende Entwicklung ist die ständige Steigerung der Zahl der Autos weltweit. Waren es 1972 noch 250 Mio, stieg ihre Zahl bis 1997 auf mehr als 500 Mio; ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht.

Diese Zunahme der Probleme verdeutlicht die Notwendigkeit einer Umsetzung der Maßnahmen der Agenda 21 und der Umsteuerung hin zu einer nachhaltigen Entwicklung. 

Nachhaltige Entwicklung als Leitbild

Nachhaltige Entwicklung verspricht eine Lösung für die beiden großen und unmittelbar miteinander verbundenen Krisen der Moderne: die Unterversorgung großer Teile der Menschheit mit dem Lebensnotwendigen auf der einen Seite und die Überbeanspruchung der natürlichen Umwelt durch den hohen Ressourcen- und Umweltverbrauch vor allem der Industriestaaten auf der anderen Seite. Grundlegende Einsicht nachhaltiger Entwicklung ist die enge Verbindung zwischen natürlichen und gesellschaftlichen Prozessen und die entscheidende Bedeutung der Wechselwirkungen zwischen beiden „Welten“: Umwelt- und Entwicklungsprobleme können nur zusammen gelöst werden Aber diese Sichtweise setzt sich nur langsam durch, der Begriff „Nachhaltigkeit“ bleibt bisher meist eindimensional. Wirtschaftsvertreter stellen nachhaltiges Wachstum in den Vordergrund  und diskutieren wie bisher nur ihre ökonomische Ziele, wobei die Interessen einzelner Unternehmen oder Branchen nur zu gerne mit der Volkswirtschaft insgesamt oder mit sozialen Interessen gleichgesetzt werden. Die Umweltbewegung ist hingegen oft ein Stück weiter, bei ökologischen Konzepten werden die Einflüsse auf Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklung mit diskutiert.

Eine Einengung von Nachhaltigkeit auf einzelne Themen ist ein Widerspruch in sich. Nachhaltige Entwicklung umfaßt mehr als nur ein umweltverträgliches Ressourcenmanagement, nur die Änderung von Konsumgewohnheiten oder nur die Förderung der Wirtschaft. Es geht darum, die Nutzung der Umwelt insgesamt in einen langfristigen Bezug zu den gesellschaftlichen Aktivitäten, vor allem aber zu der notwendigen Deckung der Grundbedürfnisse  der Menschen zu setzen. Dazu ist ein Verständnis des Systemverhaltens erforderlich, bevor eine Bewertung erfolgt und Maßnahmen ergriffen werden. Einfache Lösungen können aufgrund der Wechselwirkungen zu ganz anderen Ergebnissen als erwünscht führen.

Die langfristige Ausrichtung des Konzeptes „Nachhaltige Entwicklung“ muß auch bei der Umsetzung zugrunde gelegt werden - es reicht nicht, beim kurzfristig Notwendigen stehenzubleiben. Aus der langfristigen Ausrichtung ergibt sich, daß nicht die genaue Festlegung, wie die Menschen in Zukunft leben sollen, im Vordergrund stehen kann, sondern die Frage, welche Randbedingungen sie in bezug auf die Zukunft beachten müssen.

Die Wechselwirkungen zwischen den Grenzen und Möglichkeiten der natürlichen Umwelt einerseits und sozio-ökonomischen Entwicklungen andererseits werden in den verschiedenen Regionen der Erde in unterschiedlicher Weise deutlich. In der Bundesrepublik treten aufgrund der ökonomischen Entwicklung zunehmend soziale Probleme (Arbeitslosigkeit, "neue" Armut) auf. Folgen für die Umwelt resultieren dabei aus dem hohen Wachstumsdruck, einer Rücknahme von Umweltschutzstandards in bestimmten Bereichen und der hohen Bereitschaft, ökologische Risiken einzugehen oder zuzulassen. In Zukunft wird die aus Gründen der Nachhaltigkeit notwendige Senkung des hohen materiellen Konsumniveaus neue Verteilungskonflikte auslösen.

In vielen Ländern der Dritten Welt stellt sich die Situation weitaus dramatischer dar - sowohl was die am Rande des Existenzminimums lebenden Menschen als auch was die Schädigung der Umwelt angeht.

· Armut, Unterentwicklung und die Unterdrückung der Frauen führen zu fortgesetztem Bevölkerungswachstum mit den bekannten Folgen für die Umwelt.

· Um Ackerland für Agrarprodukte für den Export („cash-crops“), die sich gewinnbringend exportieren lassen, zu gewinnen oder auch um die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln und Brennstoffen zu sichern, wird die natürliche Vegetation "verheizt" - mit der Folge einer zunehmenden Erosion der Böden und Desertifikation. Die ausgedehnten Waldbrände in Indonesien 1997/98 haben auch direkte Folgen für die Gesundheit von Menschen.

Grundgedanke nachhaltiger Entwicklung ist, daß diese Umweltproblem nur durch eine angepaßte und veränderte ökonomische und soziale Entwicklung zu lösen sind, die möglicherweise auch  bestimmte negative Umweltauswirkungen haben wird. Diese werden jedoch wesentlich geringer sein und langfristig tolerierbar im Gegensatz zu den bisherigen Zuständen.

3 Nachhaltige Entwicklung und Globalisierung - ein Konflikt?

Weltweite ökonomische Entwicklungslinien sind derzeit

· das Entstehen neuer Märkte und die Globalisierung der Märkte. Das Volumen des grenzüberschreitenden Handels mit Waren und Dienstleistungen wächst schneller als die Brutto-Inlandsprodukte. Im Hinblick auf die Warenströme beschränkt sich die Globalisierung bislang eher als "Kontinentalisierung" auf die drei großen Wirtschaftsblöcke ("Triade"): den nordamerikanischen Block, den ostasiatischen Block (v. a. Japan) und den europäischen Block. 86 % des Welthandels findet innerhalb dieser Triade statt. Mit der Integration eines großen Teils der Weltbevölkerung in den zunehmend liberalisierten Weltmarkt bilden sich z. B.in Süd-Korea, Taiwan, Mexiko, Indien und Brasilien  neben neuen und wachsenden Märkten und Kapital auch Know-How, Facharbeiter und Unternehmen, die bisher den traditionellen Industriestaaten vorbehaltene Produkte zu gleicher Qualität und einem günstigeren Preis anbieten. Daher müssen sich die Unternehmen entwickelter Volkswirtschaften angesichts der gesättigten einheimischen Märkte internationalisieren, die Kosten senken und neue Produkte anbieten.

· die Vervielfachung transnationaler Geld- und Finanztransaktionen und deren Abkopplung von den Warenströmen. Multinationale Aktiengesellschaften richten sich nach dem Leitbild des Shareholder Value aus. Unternehmensentscheidungen sind stärker als bisher am oft kurzfristigen Gewinninteresse der Anleger orientiert. Traditionelle Unternehmensnamen verschwinden über Nacht und neue entstehen - sei es aufgrund von Fusionen (z. B. Novartis aus Ciba-Geigy und Sandoz , Adtrans aus Teilen von ABB und AEG) oder aufgrund von Übernahmen (z. B. Boehringer Mannheim durch Roche). Die übliche Konsequenz: die Zahl der Arbeitsplätze wird zwecks Kostensenkungen heruntergeschraubt, und die Börsenkurse ziehen an.

Die beiden Entwicklungen werden durch politische Veränderungen (Zerfall des Ostblocks) und durch technologische Entwicklungen begleitet bzw. mit verursacht. Neue Techniken in der Telekommunikation und niedrige Transportkosten erleichtern den globalen Austausch, ständig wachsende Produktivitätsfortschritte führen in den hoch industrialisierten Ländern zu einer hohen Sockelarbeitslosigkeit, gleichzeitig entsteht daraus Druck zur Ausweitung der Märkte. Durch neue Technologien kommt es zu einer Beschleunigung bei Produktentwicklung, Markteinführung und Modellwechseln. Den Unternehmen werden immer kürzere Reaktionszeiten auf Veränderungen der Märkte abverlangt.

Verknüpft mit den wirtschaftlichen Entwicklungen ändern sich die Unternehmensstrukturen:

· Dezentralisierung. Unternehmensabteilungen werden in rechtlich selbständige Profit-Center umgewandelt, eine Holding achtet nur noch darauf, daß der Kurs der Konzernaktie steigt. Die Dezentralisierung wird nach neueren Konzepten so weit gehen, daß virtuelle Unternehmen entstehen, die keinerlei organisatorische Bindungen mehr aufweisen.

· Portfolio-Bereinigung und Konzentration auf Kernkompetenzen. Große Unternehmen stoßen zunehmend Geschäftsfelder mit geringer Wertschöpfung ab und konzentrieren ihre Aktivitäten auf kapital- und forschungsintensive Bereiche.

· Verstärkte Ausrichtung am Kundennutzen. Statt am Warenabsatz und der technikorientierten Forschung orientieren sich Unternehmen zunehmend an der Beherrschung komplexer Problemlösungen.

Interessanterweise werden die Global Players immer kleiner. Die Fragmentierung und Desintegration von Unternehmen verläuft komplementär zu Unternehmenszusammenschlüssen und zur Entwicklung globaler strategischer Allianzen. Die Gesamtentwicklung verläuft also keineswegs linear: Brüche in ihr und gegenläufige Entwicklungen sind an der Tagesordnung. Der Globalisierung steht gleichzeitig ein politischer und wirtschaftlicher Trend zur Regionalisierung entgegen (das Modewort für diese gegenläufige Entwicklung ist schon gefunden: Glocalisierung). Dem Trend zu Massenprodukten und zu einem globalen, homogenen Markt scheint ein gegenläufiger Trend zu Produktdifferenzierung, verstärkter Ausrichtung am Kundennutzen und zu fragmentierten Märkten zu widersprechen. Die Ausbreitung westlicher Lebensstile (McDonaldisierung, zunehmende Individualisierung) wird durch ein Erstarken des religiösen Fundamentalismus kontrastiert.

Die zunehmende Globalisierung mit den sie begleitenden Problemen entspricht dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung also nicht. Allerdings gibt es auch gemeinsame Elemente. So ist beispielsweise nachhaltige Entwicklung ohne einen ordentlichen Schuß Globalisierung nicht denkbar. Die beschriebenen Entwicklungen haben zur Gefahr eines globalen Liberalisierungs- und Abwertungswettlaufs bei demokratischen Rechten, Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards geführt. Während die Handlungs- und Einflußmöglichkeiten der international tätigen und organisierten Industrie-, Finanz- und Dienstleistungsunternehmen (Global Players) entscheidend zugenommen haben, sind die Möglichkeiten einzelstaatlicher Politiksteuerung stark zurückgegangen. Die fortwährenden Produktivitätsfortschritte und ein einseitig interpretiertes Shareholder-Value-Verständnis führen zu einem Teufelskreis: Die hohe Sockelarbeitslosigkeit führt zu einem Bröckeln der Sozialversicherungssysteme in den westlichen Ländern. Die zunehmend geforderte Ergänzung der staatlichen Sozialversicherung durch private Sicherungssysteme wie Lebensversicherungen und Pensionskassen begünstigt zusätzlich rendite-orientierte Anlagen, deren Folgen die Anleger, die eigentlich soziale Sicherheit erwerben möchten, selbst treffen kann. Rationalisierung und Entlassung als Mittel zur Kostensenkung kann auch sie treffen.

Politisch zu setzende Rahmenbedingungen

Ein unregulierter Weltmarkt wird zu frühkapitalistischen Auswüchsen führen. So wie in westlichen Nationalstaaten soziale Marktwirtschaften entstanden (und heute sozial-ökologische Marktwirtschaften gefordert werden), bedarf auch der Weltmarkt einer sozialen und ökologischen Rahmensetzung. Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung verlangt neue Rahmenbedingungen. Da in absehbarer Zeit keine globale politische Identität oder gar eine Weltregierung zu erwarten ist (und letztere vielleicht auch nicht wünschenswert ist), kann dies nur auf der Ebene internationaler Vereinbarungen und Organisationen erfolgen (vergl. hierzu die Ideen der Gruppe von Lissabon von 1997). Zentrale Forderungen sind

· die Regulierung der internationalen Finanzmärkte (etwa durch die Erhebung einer Steuer auf internationale Kapitaltransaktionen/ Tobin-Tax);

· die Durchführung ökologisch-sozialer Finanzreformen (Öko-Steuern oder vergleichbare Instrumente mit indirekter Förderung des Faktors Arbeit, Abbau nicht nachhaltiger Subventionen);

· der Umbau bzw. Aufbau zweigleisiger Sozialversicherungssysteme - staatliche (Grund-)Absicherung und private/betriebliche Sicherungssysteme, verknüpft mit der Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen bzw. an den Aktien;

· die Setzung von  internationalen Umwelt- und Sozialstandards (z. B. im Rahmen von GATT/WTO);

· die Verstärkung internationaler politischer Abstimmung (durch die Wirtschaftsblöcke, durch internationale Organisationen und Netzwerkbildung).

4  Unterschiedliche Sichtweisen nachhaltiger Entwicklung 

Nachhaltige Entwicklung verlangt die Beachtung  der Grenzen der Belastbarkeit der Umwelt, die so einen begrenzenden Rahmen oder „Leitplanken“ für die zukünftige Entwicklung setzt. Dabei müssen die Wechselwirkungen von Wirtschaft und Gesellschaft berücksichtigt werden. Priorität muß die weltweite Deckung der Grundbedürfnisse der Menschen genießen. Auf der Ebene allgemeiner Grundsätze ist dies zunächst einfach zu bewerkstelligen. So formulierte das Umweltbundesamt in Anlehnung an die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Schutz des Menschen und der Umwelt“ vier Handlungsgrundsätze: 

1.  Die Nutzung einer Ressource darf auf Dauer nicht größer sein als ihre Regenerationsrate oder die Rate der Substitution ihrer Funktionen.

2.  Die Freisetzung von Stoffen darf auf Dauer nicht größer sein als die Tragfähigkeit der Umweltmedien oder ihre Assimilationsfähigkeit.

3.  Gefahren und unvertretbare Risiken für den Menschen und die Umwelt durch anthropogene (menschliche) Einwirkungen sind zu vermeiden.

4.  Das Zeitmaß anthropogener Eingriffe in die Umwelt muß in einem ausgewogenen Verhältnis zu der Zeit stehen, die die Umwelt zur selbst stabilisierenden Reaktion benötigt.

Aber wie können diese Grundsätze auf die konkreten Probleme angewendet werden? Umweltwissenschaftler haben Methoden dafür entwickelt, um Grenzen der Belastbarkeit der Umwelt genauer zu beschreiben und zu berechnen. Sie können dann auf einzelne Umweltauswirkungen angewendet werden. Kritische Belastungen (Critical Loads) erlauben eine spezifische Aussage für einzelne Ökosysteme, ob z. B. ein Eintrag von Emissionen wie Schwefeldioxid zu langfristigen Veränderungen des Ökosystems führt - in diesem Fall zur Versauerung der Böden und Zerstörung der Vegetation. Ähnlich läßt sich die Tragfähigkeit der Umwelt (Carrying Capacity) auch für andere Umweltauswirkungen bestimmen, bis hin zu Umweltauswirkungen z. B. durch Treibhausgase. Mit Modellen lassen sich aus der Kenntnis der Quellen und Senken die zukünftigen Konzentrationen von treibhauswirksamen Spurengasen berechnen. Mittels Klimamodellen wird die sich daraus ergebende Erwärmung berechnet. Zur Bestimmung der Tragfähigkeit der natürlichen Umwelt werden durchaus Veränderungen an ihr in Kauf genommen, z. B. eine bestimmte Erwärmung der Erdatmosphäre innerhalb der nächsten 100 Jahre. Daraus läßt sich dann wieder zurückrechnen, welche globale Gesamtemission zulässig ist. Auf dieser Grundlage kann können dann mit den Konzepten des Umweltraums oder des ökologischen Fußabdrucks die Umweltauswirkungen einer einzelnen Aktivität oder einer gesamten Volkswirtschaft auf Nachhaltigkeit überprüft werden. Aus der zulässigen Gesamtemission von Treibhausgasen läßt sich über die Bevölkerungszahl eine weltweit zulässige Pro-Kopf-Emission von Treibhausgasen ableiten. Der Vergleich mit der aktuellen Pro-Kopf-Emission sagt dann, ob die Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt werden und ggf. wie groß die Entfernung dazu ist.

Wirtschaftswissenschaftler entwickelten die Konzepte einer Gleichgewichtswirtschaft (Steady State Economy), die sich durch fehlendes Wachstum im Verbrauch von Umweltgütern von der heutigen Wirtschaft unterscheidet. Im Gesamtzusammenhang stellt sich die Frage, ob sich in den Industriestaaten durch technischen Fortschritt alleine Nachhaltigkeit herstellen läßt. Reichen bessere Kraftwerke und Filter, Energiesparlampen, mehr Recycling, Drei-Liter-Autos und hochwärmegedämmte Häuser mit ihren Effizienzverbesserungen aus, oder muß zusätzlich der Verbrauch insgesamt eingeschränkt werden - also weniger Stromverbrauch, weniger Verbrauch an Gütern , weniger Autofahren, weniger Wohnraum pro Person? Die meisten Untersuchungen kommen zu der Anwort, daß Effizienz alleine nicht ausreicht, um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen - eine schwierige Botschaft für eine Gesellschaft wie die deutsche, die auf  materiellem Wohlstand und dem Versprechen eines ständigen Wachstums gegründet ist.

Wenn Nachhaltigkeit ökonomische, ökologische und soziale Fragen berücksichtigen soll, wie ist das Verhältnis der drei Bereiche zueinander?  Das „Drei-Säulen-Modell“ (die drei Säulen stehen für die Bereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales) verlangt, in allen Bereichen die vorhandenen Interessen zu berücksichtigen, um dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung gerecht zu werden. Lösungsvorschläge müssen daher Optimierungen zwischen den den einzelnen Säulen zuzuordnenden Zielen darstellen. Dieses Modell geht also von einer Gleichgewichtigkeit der drei Bereiche aus. Das der Natur bzw. der Ökologie gegenüberstehende gesellschaftliche System wird in zwei Teile - Ökonomie und Soziales - gespalten. Andere Modelle sprechen von vier Säulen und ergänzen die beiden gesellschaftlichen Subsysteme um ein weiteres - kulturelles, ästhetisches oder auch institutionelles - Subsystem.

Das Bild der Säulen ist als statische und unvernetzte Darstellung nicht zufriedenstellend. Säulen stehen in der Regel unverbunden nebeneinander und tragen gemeinsam etwas (in der Regel das Dach). Entsprechend stehen nach dem Drei-Säulen-Modell die ökologische, die soziale und die ökonomische Bewertung unabhängig wie Säulen nebeneinander. So schreibt der Sachverständigenrat für Umweltfragen in der Beurteilung des Ansatzes der Enquete-Kommission zum Schutz des Menschen und der Umwelt: „Dennoch bleibt kritisch anzumerken, daß die isolierte Anwendung des Nachhaltigkeitsbegriffs auf die einzelnen Teilbereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales einem Denken Vorschub leisten kann, das daraus die Forderung nach Dauerhaftigkeit jedes Teilsystems für sich ableitet und so die integrative Funktion des Konzeptes wiederum letztlich außer acht läßt.“

Zudem gibt es unter den Befürwortern des Drei-Säulen-Modells  Differenzen:

· Während Wirtschaftsvertreter die ökonomische Säule auf das Wohlergehen einzelner Betriebe reduzieren, ordnen sozial-ökologisch orientierte Akteure dort volkswirtschaftliche und sogar ökologische Indikatoren zu. Wirtschaftlich gesunde Unternehmen sind sicherlich eine Voraussetzung für die gesellschaftliche Wohlfahrt - sie stellen aber nicht den eigentlichen Begründungszusammenhang dar.

· Im Drei-Säulen-Modell ist der Streit um die prioritäre Säule vorprogrammiert. Ökologisch orientierte Gruppen nehmen - zu recht - in Anspruch, daß eine intakte Natur die Voraussetzung für gesellschaftliche Prozesse ist. Umgekehrt stimmt aber auch, daß in Zeiten der gesellschaftlichen Krise die Natur sehr schnell an politischem Gewicht verliert.

Daraus muß folgen:

· Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung beinhaltet (makro)-ökonomische, soziale und ökologische Dimensionen.

· Diese stehen jedoch nicht unvernetzt neben- und in Konkurrenz zueinander. Sie sind auch nicht gegeneinander austauschbar. Es geht vielmehr darum, die Wechselwirkungen zu erkennen und zu nutzen.

· Vor allem im ökologischen Bereich gibt es Mindeststandards, die nicht gegen ökonomische oder soziale Notwendigkeiten aufgewogen werden können. Diese beziehen sich auf langfristige irreversible Schäden natürlicher Systeme. Dies wird um so einsichtiger, wenn die ökologischen Fragen als ökonomische - nämlich als Ressourcenfrage im umfassenden Sinne - aufgefaßt werden. Jede Gefährdung der Ökologie gefährdet in diesem Blickwinkel langfristig die Ökonomie. Bedauerlicherweise ist diese Sichtweise bisher nur wenigen Wirtschaftswissenschaftlern geläufig.

Auf der politischen Ebene werden analog zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (Ergebnis z. B. das Bruttosozialprodukt) Informationssysteme (Green Accounting) gefordert, die zeigen sollen, ob und inwieweit die Entwicklung nachhaltig verläuft. Einen innovativen Schritt zur Abbildung der Wechselwirkungen zwischen Natur und Gesellschaft stellt der Vorschlag der „Commission on Sustainable Development“ der UN dar, der vom Aufbau her an das Umweltindikatorensystem der OECD angelehnt ist. Er unterscheidet Indikatoren mit Bezug zu

· den treibenden gesellschaftlichen Kräften (Driving Forces), die Einfluß auf nachhaltige Entwicklung ausüben,

· dem Status der Nachhaltigen Entwicklung (State) und

· politischen und andere Reaktionen auf treibende Kräfte und Veränderungen am Status der Nachhaltigen Entwicklung (Responses).

Das OECD-Modell nennt zusätzlich noch „Pressures“; damit sind auf die Umwelt Druck ausübende Faktoren gemeint (z. B. Emissionen oder Stoffeinsatz). Durch die Auswahl miteinander über Kausalketten verflochtener „Driving-force“-, „State“- und „Response“-Indikatoren läßt sich die Vernetzung von Natur und Gesellschaft berücksichtigen.

Beispiele der Klassifizierung der Indikatoren der Nachhaltigkeit nach Driving Force, State und Response (UNCSD 1996)
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Der Vorschlag der UNCSD listet 134 Indikatoren auf, die sich aus der Agenda 21 ergeben. Der Kanon der Indikatoren, der von der UNCSD vorgeschlagen wurde, dient der nationalen Berichterstattung über die Nachhaltigkeit. Er befindet sich zur Zeit in der Erprobungsphase hinsichtlich seiner Tauglichkeit und Realisierbarkeit. Dazu wird er in ausgewählten Nationen - u. a. Deutschland und China - freiwillig getestet. 1999 werden die abschließenden Ergebnisse der Erprobungsphase vorliegen, und es wird ein verpflichtender Kanon kreiert werden.

4.1 Beispiel für ein Nachhaltigkeitskonzept: „Zukunftsfähiges Deutschland“ von BUND/Misereor

In einer Reihe von Ländern haben Umweltverbände in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Instituten Umweltpläne und Konzepte für nachhaltige Entwicklung  vorgelegt; in Kanada 1988 den "Greenprint for Canada” (Greenprint for Canada Committee 1989), in den Niederlanden 1992 "Sustainable Netherlands” (Friends of the Earth) und in Frankreich 1996 „Vers une France Durable“. In Deutschland haben 1995 der Bund für Umwelt und Naturschutz und MISEREOR (ein katholisches Hilfswerk für Menschen in der Dritten Welt) die beim Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie in Auftrag gegebene Studie "Zukunftsfähiges Deutschland” vorgelegt. Erklärtes Ziel der Studie war es, der politischen Diskussion um die Zukunft die „ökonomische Schlagseite“ zu nehmen und neue Leitbilder, die sich am Konzept der Nachhaltigkeit orientieren, zu entwickeln. Ausgangsbasis ist das Umweltraumkonzept. Der deutsche Umweltverbrauch an Ressourcen, Wasser, Energie und Fläche sowie die Belastung der Umwelt mit Schadstoffen wurde bilanziert und die Auswirkungen (auch auf die Länder des Südens) analysiert. Es wurden mittel- (2010) und langfristige (2050)  Reduktionsziele für die verschiedenen Belastungen (Energie-, Material-, Flächen und Wasserverbrauch, Emissionen) abgeleitet. Zusammen mit Qualititätszielen werden so für die Bundesrepublik Umweltziele für eine „zukunftsfähige Ent​wicklung“ formuliert. Zusätzlich wurden Rahmenbedingungen (soziale Fairneß, Nord-Süd-Ausgleich) formuliert, die dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung entsprechen.

Die Umweltziele sind notwendig radikal, denn die Aufnahmefähigkeit der Umwelt für Emissionen und Abfälle ist in Deutschland weitgehend erschöpft. Die Grenzen der Klimabelastung sind offensichtlich überschritten; die Verfügbarkeit bebaubarer Flächen ist begrenzt, und eine "Globalisierung” des deutschen Konsumniveaus würde in die Katastrophe führen. Die Studie zeigt das breite Spektrum von Reduktionspotentialen einer verschwenderischen Wohlstandsgesellschaft. Sie formuliert Leitlinien und zeigt Ansatzpunkte für unterschiedlich weitgehende Szenarien. Behandelt wurden die Bereiche Landwirtschaft, Bergbau und Rohstoffgewinnung, Energie, Industrie, Bausektor, Verkehr, Tourismus, Einzelhandel und private Verbraucher. Die folgende Tabelle faßt die Reduktionsziele von BUND/MISEREOR zusammen.

Parameter
Reduktion
Reduktion/Maßnahme

Primärenergieverbrauch:
 mindestens -30 %
bis 2050: mind. -50 %)        

Fossile Brennstoffe
-25 % 
(bis 2050: -80 bis -90 %)         

Kernenergie
-100 %         


Erneuerbare Energien
+3 bis 5 % pro Jahr        


Energieproduktivität
+3 bis 5 % pro Jahr        


Nicht erneuerbare Rohstoffe 
-25 %
(bis 2050: -80 bis -90 %)        

 Materialproduktivität
+4 bis 6 % pro Jahr*        


Siedlungs­ und Verkehrsfläche: 
jährl. Neubelegung: -100 %
absolute Stabilisierung

Landwirtschaft:

flächendeckende Umstellung auf ökologischen Landbau , Regionalisierung der Nährstoffkreisläufe 

 Waldwirtschaft: 

flächendeckende Umstellung auf naturnahen Waldbau, verstärkte Nutzung heimischer Hölzer

Emissionen



Kohlendioxidemissionen (CO2) -35 % 
(bis 2050: -80 bis -90 %)         


Schwefeldioxidemissionen (SO2)
 -80 bis -90 %        


Stickoxidemissionen (NOx)
-80 % bis 2005        


Ammoniakemissionen (NH3)
-80 bis -90 %        


Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC)
-80 % bis 2005        


Verbrauch synthetischer Stickstoffdünger
-100 %        


Einsatz von Bioziden in der Landwirtschaft
-100 %        


Verminderung Bodenerosion
-80 bis -90 %         


Tabelle yx: Übersicht über Reduktions- und Umweltziele von „Zukunftsfähiges Deutschland“

Acht neue Leit​bilder für eine zukunftsfähige Entwicklung beziehen sich nicht auf einzelne Problemfelder (z. B. Energie), sondern beschreiben übergeordnete Bereiche und Grundsätze (z. B. „Dienst​leistung statt Durchsatz“). Für ausgewählte Bereiche (z. B. Verkehr) werden Übergangsszenarien entworfen und in einem abschließenden Kapitel die Folgen des Umbaus für die Gesellschaft untersucht - hier konnte auf umfangreiche Vorarbeiten der Umweltbewegung und der unabhängigen ökologischen Forschungsinstitute zurückgegriffen werden. In diesen Konzepten - z. B. Energiewende - wurde aufgezeigt, daß eine Abkehr vom traditionellen Wachstumspfad ökologisch, volkswirtschaftlich und sozial vorteilhaft ist - die vorgestellten Konzepte sind weder technikfeindlich noch durch ein Übermaß an Verhaltensvorgaben gekennzeichnet. 

Die Wirtschaftsstrukturen in Deutschland werden mit als Ursache für nicht dauerhaft-umweltgerechtes Wirtschaften angesehen, z. B. die Monopolstrukturen in der Energiewirtschaft: Als weitere Ursachen wurden der Lebenstil des „schneller, höher, weiter“ und die materialintensive Prdoduktionsweise identifiziert. Mit dem Instrument Ökosteuern und dem Abbau umweltschädigender Subventionen soll auf politischer Ebene Einfluß genommen werden. Marktstrukturen werden grundsätzlich bejaht, aber in differenzierter und kritischer Form. Gefordert werden nicht nur Reduktionsmaßnahmen, sondern auch gesellschaftlich-struk​turelle Ver​ände​rungen bei der Verteilung und Gestaltung von Arbeit, neue städtebauliche Konzepte, eine Änderung des Konsum​verhaltens, eine Kreislaufwirtschaft und eine Entschleunigung und Regionalisierung. Diese Forderungen richten sich an Konsumenten, Politiker und Akteure der Wirtschaft.

Weitgehend ausgeklammert blieb die schwierige Frage, wie Wirtschaft und Politik der Bundesrepublik auf diese Umweltziele und die zugehörigen Handlungsziele verpflichtet werden können. Handeln erfolgt schließlich nicht nur auf der Basis besserer Einsicht. Die Sicherstellung von Zukunftsfähigkeit setzt auch den intelligenten Umgang mit Macht­ und Interessenlagen voraus.

4.2 Beispiel II: Das Dialog-Projekt von VCI und IGBCE

Vom Verband der Chemischen Industrie (VCI) und der Industriegewerkschaft  Bergbau, Energie und Chemie (IG BCE) wurde gemeinsam ein Diskursprojekt „Bausteine für ein Zukunftsfähiges Deutschland“ in Auftrag gegeben. Darin wurden in Workshops und Diskussionsrunden 240 Experten aus verschiedenen Bereichen beteiligt. Inputs waren zunächst die Positionen von VCI und IG BCE. Im Vordergrund standen nicht konkrete inhaltliche Fragen der Nachhaltigkeit, sondern Verfahrensfragen („Der Weg ist das Ziel“). VCI und IG BCE bekennen sich zum Leitbild „Nachhaltige Entwicklung“, betonen die Bedeutung der Chemieindustrie für eine nachhaltige Entwicklung und fassen diese als Herausforderung auf.

Die Ausgangslage wurde wie folgt beschrieben:

· Nachhaltigkeit kann nicht verordnet werden.

· Es bestehen unterschiedliche Auffassungen über die Aufgaben von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.

· Es gibt grundsätzliche Kontroversen, z. B. über Gentechnik.

Auf dieser Basis wurde ein „Integrationsmodell der Nachhaltigkeit“ formuliert. Demnach kann „Nachhaltigkeit weder zentral vorgegeben, noch wissenschaftlich abgeleitet und quantifiziert werden. Patentrezepte für eine nachhaltige Wirtschafts- und Lebensweise im Sinne starrer Vorgaben sind damit nicht konstruierbar, zumal die Vorstellungen darüber, was Nachhaltigkeit ist, in starkem Maße zeit-, situations-, kultur- und wissensabhängig sind und einem ständigen Wandel unterliegen. Nachhaltigkeit ist vielmehr ... ein gesellschaftlich offener Begriff, für den es nur vorläufig und hypothetisch Zwischenbestimmungen oder „Leitplanken“ geben kann“. Notwendig wird demnach ein gesellschaftlicher Such-, Forschungs- und Lernprozeß, der über diskursive Prozesse zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu Etappenzielen führt. Die einzelnen Akteure sollen sich zu lernenden Oganisationen entwickeln. Als wichtigste Voraussetzung werden ein freier Wettbewerb der Ideen, marktwirtschaftliche Suchprozesse, Freiräume und Eigenverantwortung genannt. Eine Rahmenordnung soll den Wettbewerb auf die besten Lösungswege in Hinblick auf Nachhaltigkeit ausrichten.

Die Rollen von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft sollen sich verändern. Die Wirtschaft (aufgefaßt als Summe der Unternehmen) soll sich weiterhin entsprechend ihren eigenen ökonomischen Interessen verhalten, aber als gesellschaftlicher Akteur die Idee der Nachhaltigkeit im Rahmen ihrer Regelverantwortung in der Rahmenordnung berücksichtigen. Freiwillige Selbstverpflichtungen und Kooperationen stehen nach dieser Vorstellung im Vordergrund.

Der Staat - dessen klassische Maßnahmen der Einnahmen-, Ausgaben-, Ordnungs- und Regulierungspolitik zur Lösung der derzeitigen Probleme bei Umweltschutz, Beschäftigung und sozialer Sicherung als nicht mehr ausreichend angesehen werden - soll zunehmend kooperativ steuern, als Moderator zwischen verschiedenen Gruppen auftreten und sich selbst beschränken. Sein Handeln soll auf jeden Fall transparent und partizipativ erfolgen. Die Rolle des Parlamentes soll gegenüber der Verwaltung gestärkt werden.

Die Zivilgesellschaft soll als Selbstorganisation freier Bürger als dritte Kraft gestärkt werden und „Sozialvermögen“ als stabilisierende Kraft in der Gesellschaft bilden.

Einzelne Themenbereiche waren

· Globalisierung: Sie wird als unvermeidlich bezeichnet. Offene Wettbwerbsbedingungen und ein Wettbewerb der Standorte werden als Voraussetzung genannt, um die Vorteile der Globalisierung zu nutzen. Um ökologische, soziale und ökonomische Probleme zu bekämpfen, soll eine international verbindliche Wettbewerbsordnung Nachhaltigkeitsziele und -anreize enthalten sowie weltweite soziale und ökologische Mindeststandards einfordern.

· Innovationen und Strukturwandel: Innovationen und die Fähigkeit dazu werden als zentrale Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit bezeichnet. Dabei sollen im Sinne der Nachhaltigkeit die Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales verknüpft werden. Die Vorschläge zielen vor allem auf den Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, auf die Bildung von Kooperationen und Netzwerken und die Förderung von Unternehmensgründungen.

· Neuorientierung der Umweltpolitik: Umweltpläne werden eher abgelehnt, Nachhaltigkeitspläne werden gefordert, und eine besondere Rolle der Ökologie als „Leitplanke“ in den Industriestaaten wird tendenziell nicht akzeptiert.

Querschnittsfragen waren dabei

· Verfahren und Methoden zur Formulierung und Implementierung von Problemlösungen, dafür werden Kommunikation, Partizipation und Kooperation als Problemlösung genannt;

· die Modernisierung von Staat und Verwaltung.

4.3 Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Auffassungen

Ein unmittelbarer Vergleich der BUND/MISEREOR-Studie mit dem Dialog-Projekt von VCI/IGBCE ist kaum möglich, da es in der ersteren vorwiegend um inhaltliche Ziele und in der zweiten vor allem um Verfahrensfragen geht. Dennoch lassen sich deutliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten erkennen, zusätzlich ergeben sich neue Fragen.

Während bei BUND/MISEREOR die grundsätzlichen Zielrichtungen der Nachhaltigkeit entsprechend der Agenda 21 als primäre Entwicklungsnotwendigkeiten im Vordergrund stehen - Abbau von Umweltbelastungen in den Industrieländern und Abbau von Armut in der Dritten Welt - bilden bei VCI/IGBCE im Dialogprojekt die internationale Wettbewerbsfähigkeit und Weiterentwicklung des „Systems Bundesrepublik Deutschland“ den Schwerpunkt und werden somit als die entscheidende Frage für die Zukunftsfähigkeit gesehen.

Eine Gemeinsamkeit ist die Vorstellung, daß sich Lebens- und Arbeitszeitmodelle ändern sollen und müssen - aber bei BUND/MISEREOR steht eine Anpassung an die ökologischen Grenzen, im Dialog-Projekt an die durch die Globalisierung bedingten zukünftigen technologischen, wettbewerblichen und sozialen Rahmenbedingungen im Vordergrund. Gemeinsam ist beiden Konzepten die Forderung nach mehr Eigenverantwortung und sozialem Engagement der Bürger, wobei Akzentuierung und Begründung wiederum stark unterschiedlich sind.

Beim Vergleich beider Studien ist die Frage interessant, ob die Reduktionsziele von BUND/MISEREOR als vorläufige Leitplanken von VCI/IGBCE akzeptiert würden oder ob es sich dabei um „unzulässige Patentrezepte“ handelt, für die dann gilt: „Nachhaltigkeit kann weder zentral vorgegeben, noch wissenschaftlich abgeleitet und quantifiziert werden.“ Aber wie sollten Leitplanken anders definiert werden als auf Grund wissenschaftlicher Erkenntnisse, die freilich immer wieder ergänzt und verändert werden?

Diametrale Unterschiede bestehen bei den Themen Regionalisierung und Beschleunigung. Während BUND/MISEREOR eine Regionalisierung von Wirtschafts-, Verkehrs- und sozialen Strukturen anstreben und eine Entschleunigung im Umgang mit Raum und Zeit fordern, sind die Ergebnisse des Dialog-Projekts diametral entgegengesetzt. Gefordert wird eine schnellere Anpassung an die Globalisierungsprozesse verbunden mit einer zeitliche Beschleunigung und stärkeren Überwindung der räumlichen Grenzen. Während für BUND/MISEREOR eine „Entschleunigung“ mehr Muße und damit Lebensqualität erbringen soll und Verzichte bei einem immer noch steigenden und zunehmend unbefriedigenden Konsum kompensieren soll und Beschleunigung nur bei der Entwicklung umweltfreundlicher Technik und der Umsetzung der Reduktionsziele gefordert wird, ist also gerade die permanente Beschleunigung aller gesellschaftlichen Prozesse im Sinne klassischer Modernisierung und Rationalisierung das Hauptanliegen des Dialog-Projektes.

BUND/MISEREOR greifen für die Umsetzung nachhaltiger Entwicklung auf die ganze Palette von Steuerungsinstrumenten zurück: vom Ordnungsrecht bis zu freiwilligen Vereinbarungen. Zentrales Instrument ist eine Veränderung des Steuerwesens nach dem Öko-Steuerkonzept: Belastung von Energie- und Ressourcenverbrauch anstelle von Arbeitskraft. Demgegenüber werden im Dialog-Projekt die Eigenverantwortung der einzelnen Akteure betont und daher weiche Instrumente (Partizipation, Dialogprozesse, Kommunikation, Kooperation ) als zentrale Ansätze vorgeschlagen.

Beide Vorschläge trauen der repräsentativen Demokratie in Deutschland eine Lösung der anstehenden Probleme (die freilich durchaus unterschiedlich definiert werden) nur noch begrenzt zu. Gerade für Gewerkschaften wäre zu fragen, wie die vorgeschlagenen Veränderungen sich in puncto demokratische Kontrolle, Verbindlichkeit von Vereinbarungen und insgesamt in bezug auf eine mögliche Verschiebung des Kräfteverhältnisses in der Demokratie auswirken werden. Eine kritische Diskussion dieser Vorschläge ist daher notwendig.

Eigenverantwortung und Deregulierung als Weg zur nachhaltigen Entwicklung - das Beispiel Umweltaudit

Das Thema Nachhaltige Entwicklung wird in Deutschland derzeit zusammen mit dem Thema Deregulierung im Umweltschutz diskutiert. Die Befürworter einer Deregulierung im Umweltrecht sehen durch zu detaillierte Gesetze und hohe Umweltschutzanforderungen die Wirtschaft geknebelt und durch Bürokratie und ausufernde Vorschriften den Weg zu einem effektiven und dynamischen Umweltschutz geradezu verbaut: statt eines aus dem Umweltrecht resultierenden „Command und Control- Prinzips“ soll im Umweltschutz Eigenverantwortung und Selbstkontrolle eingeführt werden. Die Gegner einer Deregulierung verweisen auf die bisherigen Erfolge im Umweltschutz, die vor allem auf dem Ordnungsrecht beruhen und das weiterhin den verbindlichen rechtlichen Rahmen darstelle soll. Eigenverantwortung und Selbstkontrolle sollen dieses System nur ergänzen, aber nicht ersetzen.

Umweltmanagementsysteme und das Umwelt-Audit sind zentrale Instrumente zur Wahrnehmung der unternehmerischen Eigenverantwortung  und Selbstkontrolle im Umweltschutz. An ihnen und mit ihnen wird deshalb die Diskussion über eine grundsätzliche Veränderung der Umweltpolitik geführt.      

Auch die Agenda 21 weist der Privatwirtschaft eine wichtige Rolle bei der Nachhaltigen Entwicklung zu: sie soll effiziente  und umweltverträgliche Produktionskonzepte entwickeln und anwenden und natürliche Ressourcen verantwortungsvoll bewirtschaften und nutzen. Dies spricht für unternehmerische Eigenverantwortung, zieht aber nicht automatisch eine Deregulierung im Umweltschutz nach sich. Der betriebliche Umweltschutz kann seit den 70er Jahren auf Kontroll- und Berichtssysteme zurückgreifen, mit denen Schwachstellen beim Umweltschutz aufgedeckt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Das eigenverantwortliche Anwenden solcher Instrumente war zunächst (vor allem in den USA) durch die in Produkt- und Umweltgesetzgebung verankerte Haftungsverantwortung der Unternehmen -also ebenfalls durch gesetzliche Vorgaben - bedingt. Diese Systeme wurden durch Unternehmen selbst, dann durch die Internationale Handelskammer (ICC) und schließlich durch die Europäische Union aufgegriffen und weiterentwickelt. Die heute angewendeten Systeme verfolgen das Ziel, neben der unternehmerischen Rechtssicherung vor allem eine kontinuierliche Reduzierung der Umweltbelastung durch vorsorgenden, proaktiven betrieblichen Umweltschutz zu sichern. Dazu sollen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit nicht nur die Emissionen und Abfälle, sondern auch abfall- und schadstoffvermeidende Produktionsverfahren und die Produktgestaltung mit einbezogen werden. Um dies zu erreichen, werden die umweltrelevanten Organisationsstrukturen, Verfahren und Abläufe, also die Voraussetzungen dafür, überprüft und laufend verbessert. Betrieblicher Umweltschutz soll somit über die Einhaltung der einzelnen Umweltschutzauflagen hinausgehen. 

4.4 Umweltmanagementsysteme und Umwelt-Audit

Inzwischen existieren zwei Regelwerke, auf die Unternehmen zurückgreifen können: 

· Im Jahre 1993 wurde vom Rat der Europäischen Gemeinschaft in der „EG-Verordnung über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung“ (kurz EMAS = Environmental Management and Audit Scheme, in der Umgangssprache auch einfach Umwelt-Audit) ein eigenes Vorgehen festgelegt. 

· Im Jahre 1995 wurde dann eine Umweltmangementnorm der internationalen Organisation für Normung verabschiedet, (ISO 14001 ff), die sich in Anlehnung an die Normen zum Qualitätsmanagement auf eine Überprüfung des Umweltmanagementprozesses konzentriert.

4.4.1 Die EMAS-Verordnung

Die Europäische Kommission unterstreicht mit ihrer Verordnung die Bedeutung der produzierenden Unternehmen für den Umweltschutz und das Ziel der EU-Politik, zum präventiven und integrierten Umweltschutz überzugehen und damit zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Die Anwendung der Verordnung ist für die Betriebe freiwillig. Sie ist grundsätzlich standortbezogen und beinhaltet selbst keine konkreten Umweltschutzanforderungen, sondern verweist deshalb auf die gesetzlichen Anforderungen, die erfüllt werden müssen und über die nach Möglichkeit hinausgegangen werden soll. Vorgesehen sind folgende Schritte:

· Zunächst erfolgt eine Aufnahme des Ist-Zustandes - die Umweltprüfung -, bei der umweltrelevante Aspekte und Auswirkungen am Standort sowie der betriebliche Umweltschutz umfassend untersucht werden.

· Um eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltsituation zu gewährleisten, muß eine betriebliche Umweltpolitik formuliert und es müssen standortspezifische Umweltziele festgelegt werden. 

· Ein Umweltprogramm beschreibt schließlich die notwendigen Maßnahmen, um diese Ziele innerhalb vom Unternehmen selbst festgelegter Fristen zu erreichen.

· Als grundlegender Schritt erfolgt dann der Aufbau eines Umweltmanagements als Teil des gesamten Managementsystems. 

In der mindestens alle drei Jahre zu erfolgenden (Umwelt-)Betriebsprüfung wird systematisch untersucht, ob das Unternehmen

· die geltenden Umweltgesetze einhält (Pflicht) und

· welche darüber hinausgehende Verringerung von Umweltbelastungen es geplant hat und erreicht (Kür).

· zentrale Frage ist, ob das Umweltmanagement mit der Umweltpolitik des Unternehmens im Einklang steht, ob es effektiv  gestaltet sind  und ob mit ihm die Umsetzung der Umweltpolitik des Unternehmens wirkungsvoll vorangetrieben werden kann.

· Mittels einer jährlichen Umwelterklärung wird die Öffentlichkeit über die Umweltleistungen des Betriebs informiert.

· Das gesamte Verfahren und die Ergebnisse werden anschließend durch einen externen, zugelassenen Umweltgutachter überprüft. Dazu gehören eine Betriebsbegehung, Gespräche mit Mitarbeitern und die Prüfung der entsprechenden Unterlagen.

· Bei positivem Prüfergebnis erfolgt eine Eintragung in ein EU-Register. Der Betrieb darf dann auf die  EMAS-Prüfung  des Standorts  hinweisen.

Umwelt-Audit-Verfahren

Schritte innerhalb des Unternehmens
Schritte außerhalb des Unternehmens

Umweltprüfung (Aufnahme des Ist-Zustands)


Formulierung von Umweltpolitik, -zielen, 

-programmen 


Aufbau des Umweltmanagementsystems 


Umweltbetriebsprüfung (mindestens alle 3 Jahre durch interne oder externe Prüfer)


Abgabe der Umwelterklärung (jährlich)


Validierung durch Umweltgutachter


Eintragung ins EU-Register und Erhalt eines Teilnahmezeichens

Tabelle 7.1
Übersicht: Schritte des Umwelt-Audits

4.4.2 Der Nutzen eines Umweltmanagementsystems nach EMAS  für die Umwelt, die Unternehmen und die Mitarbeiter

Gesicherte Aussagen über den Nutzen von Umweltmanagementsystemen für die Umwelt sind auch  nach der Durchführung erster Forschungs- bzw. Evaluationsprojekte bisher nur ansatzweise möglich. Die bisherigen Erfahrungen deuten aber darauf hin, daß sich Umweltverbesserungen durch die Einhaltung bisher nicht erfüllter Umweltauflagen oder durch Maßnahmen, die dem Betrieb auch Kosten ersparen, ergeben. Dies ist zumindest ein Indiz, daß Umweltmanagementsysteme auf anspruchsvolle gesetzliche Auflagen zum Umweltschutz angewiesen sind. Keine Erfahrungen liegen bisher darüber vor, ob über diese Anfangserfolge hinaus wie beabsichtigt kontinuierliche Umweltverbesserungen erzielt werden können. Denn bisher wurden nur Erst-Audits durchgeführt, die nach drei Jahren fälligen Zweit-Audits gibt es bisher noch nicht. Die kontinuierlichen Verbesserungen, die in den bekannten Umweltpionierunternehmen wie Kunert oder Winter erreicht wurden, sind sicher vor allem auf das hohe Engagement und den Idealismus der Besitzer und Leiter dieser Unternehmen zurückzuführen. Ob ein Umweltmanagementsystem in anderen Betrieben automatisch zu ähnlichen Erfolgen führt, muß abgewartet werden.        

Veröffentlichungen und Forschungsprojekte belegen folgende Vorteile von EMAS für Betriebe: 

· Der betriebliche Umweltschutz wird verbessert. Diese Einschätzung treffen nahezu alle Betriebe, die bisher ein System eingeführt haben.

· Relativ geringen Kosten stehen oft große realisierte Einsparungen gegenüber. Die Einführung eines Umweltmanagementsystems kostete im Mittel etwa 100.000 DM pro Standort, zuzüglich der Kosten für den Umweltgutachter. Diesen Kosten standen oftmals Kosteneinsparungen z. B. in der Abfallbeseitigung, der Luftreinhaltung oder in anderen Bereichen gegenüber.

· Durch die Erfassung der vom Unternehmen verursachten Umweltbelastungen und aufgrund der dadurch möglichen frühzeitigen Identifikation von Schwachstellen mindert das System direkt die Umweltrisiken. Vor allem bei den Klein- und Mittelunternehmen wird als großer Vorteil des Umweltmanagementsystems nach EMAS herausgestellt, daß sie selbst Klarheit über ihre rechtliche Situation gewinnen und ihre Haftungsrisiken und die damit verbundenen Kosten senken konnten.

· Betriebliche Abläufe werden verbessert. Durch die Regelung von Zuständigkeiten, Befugnissen und Mitteilungspflichten werden Verantwortlichkeiten eindeutig zugewiesen, der Informationsfluß transparenter und die betrieblichen Abläufe optimiert.

· Das Image der Betriebe wird durch Prüfung und Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach EG-Verordnung spürbar verbessert, in der Folge können sich Wettbewerbsvorteile ergeben. 

Vorteil für die Mitarbeiter ergeben sich dann, wenn durch eine kontinuierliche Verbesserung des Umweltschutzes innerhalb des Betriebes die Arbeitsplätze umweltverträglicher und zukunftssicherer werden.  Die Mitarbeiter sind z.B. bei Verwendung von umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen an ihrem Arbeitsplatz als erste betroffen - erzielte Verbesserungen sind dann fast immer auch wichtige Verbesserungen beim Arbeitsschutz, die der Gesundheit der Mitarbeiter direkt zugute kommen. In den meisten Produktionsbetrieben besteht ein ganz direkter Zusammenhang zwischen Umweltschutz und Arbeitsschutz. Und auch die Nachbarn und Anwohner der ebtriebe werden von den Verbesserungen profitieren.  

Im Zusammenhang mit der Einführung von Umweltmanagementsystemen zeigte sich: Je aktiver die Mitarbeiter in den Prozeß der Gestaltung und des Aufbaus des Systems einbezogen wurden, desto besser funktionierte es. Denn es verlangt für sein Funktionieren einen intensiven Informationsfluß zwischen den verschiedenen Ebenen des Betriebs, erhöht die Transparenz von Entscheidungen, stärkt das Problembewußtsein und Verantwortungsgefühl und die gemeinsame Suche nach Lösungsmöglichkeiten. Die Einbindung des Wissens-, Erfahrungs- und Innovationspotentials der Mitarbeiter erleben diese als Anerkennung der eigenen Fähigkeiten und als eine Verbesserung der Arbeitssituation - während gleichzeitig für den Betrieb neue Potentiale für eine Verbesserung der Umweltsituation erschlossen werden können. Durch die Mitarbeit des Betriebs- oder Personalrates in einem Umweltmanagementteam kann schnell erkannt werden, in welchen Bereichen eine Einbindung von Mitarbeitern/innen notwendig ist. Hierbei können Mitarbeiter zusammen mit  Betriebs- oder Personalrat identifizieren, welche Arbeitsplätze als besonders umweltrelevant einzubeziehen und welche Umweltschutzmaßnahmen vordringlich umzusetzen sind. In der Praxis hat sich die Einrichtung von themenbezogenen Umweltzirkeln oder Umweltarbeitskreisen als erfolgreich erwiesen, die entweder durch das Umweltmanagementeam initiiert werden oder auf Initiative der Mitarbeiter selbst entstehen. In diesen befassen sich Mitarbeiter/innen mit speziellen Fragestellungen, wie beispielsweise Abfallvermeidung und -verwertung, Energie- und Wassereinsparung, Verpackung oder Produktentwicklung. Durch die Erfahrungen der Mitarbeiter hinsichtlich der Prozeßabläufe und sinnvoller Controllingmaßnahmen können angepaßte Lösungen entwickelt und anspruchsvolle Umweltziele erarbeitet werden. Erst durch die Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Gestaltung der Arbeitsplätze und des Umfelds bei Arbeits- und Umweltschutzfragen konnte in der Praxis eine hohe Motivation zur Beteiligung erreicht und auf breiter Basis die notwendige Akzeptanz für erforderliche Maßnahmen und Umstrukturierungen erzielt werden. Leider werden diese Erfahrungen in der Praxis noch nicht im notwendigen Umfang überall berücksichtigt und das Umwelt-Audit wird eher bürokratisch und schematisch angewendet.  Um zu dokumentieren, wie Mitarbeiter erfolgreich in den Umweltschutz miteinbezogen werden können und um diese Erfahrungen weiterzugeben, werden bei der Hans-Böckler-Stiftung Betriebsvereinbarungen zum Umweltschutz gesammelt und ausgewertet
.  Betriebs- und Personalräte werden zu diesem Thema von der Stiftung beraten.    

Die Weiterbildung der Mitarbeiter kann intern erfolgen, angebunden an die betriebliche Praxis: z. B. in Seminaren zur Erarbeitung von Vorschlägen zu betrieblichen Umweltzielen und Umweltleitlinien, zur Verbesserung der Organisation des Umweltschutzes und zur Optimierung der Abläufe oder aber zu speziellen inhaltlichen Themen wie Energie-, Wasser-, Materialeinsparung, Substitution von Gefahrstoffen, Abfallvermeidung oder der Entwicklung neuer umweltfreundlicher Produkte. Zur externen Weiterbildung muß gezielt aus dem breiten Angebot von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen, verschiedenen Institutionen und kommerziellen Anbietern ausgewählt werden.

Bisher wird die Beteiligung der Mitarbeiter von der EMAS-Verordnung nur vorgeschlagen. So ist im Rahmen der Verordnung nur vorgesehen, daß “die Betriebsangehörigen über die Erstellung und Durchführung solcher (Umweltmanagment)Systeme unterrichtet werden und eine entsprechende Ausbildung erhalten.“ Daneben sehen auch die rechtlichen Grundlagen (Ordnungsrecht) eine Mitgestaltung oder gar eine Mitbestimmung bei Umweltfragen oder dem direkt damit verbundenen Arbeitsschutz nur in sehr begrenzten Teilbereichen vor. Aufgrund der positiven Erfahrungen ist es nicht verwunderlich, daß in der derzeitigen Diskussion über die Novellierung der EMAS-Verordnung auch über eine festgeschriebene Beteiligungspflicht von Mitarbeitern/innen und deren Vertretern nachgedacht wird und von den Gewerkschaften gefordert wird. In Zukunft sollte es nicht vom Verhalten des Arbeitgebers abhängen, ob bei Beteiligung eines Betriebs am EMAS die Mitarbeiter intensiv miteinbezogen werden.

4.4.3 ISO 14001 im Vergleich zu EMAS

Seit dem Jahr 1995 existiert neben der EMAS-Verordnung die internationale Norm zum Aufbau und zur Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen ISO 14001 ff.. Unternehmen können sich seitdem für ein Umweltmanagementsystem oder beide entscheiden. Beide Systeme verfügen über Vorzüge gegenüber dem jeweils anderen. Die Nachteile (auch für die Umwelt) machen sich jedoch an den z.T. fundamentalen Unterschieden fest. Denn ISO 14001 behandelt ausschließlich die Einrichtung und Verbesserung des Managementsystems. Ob gesetzliche Umweltauflagen erfüllt werden und tatsächlich Verbesserungen im betrieblichen Umweltschutzes erreicht werden, wird nicht untersucht. Auch eine Mitteilungspflicht gegenüber der Öffentlichkeit besteht nicht. Innerhalb ISO 14001 erfolgt lediglich eine Überprüfung der formalen Richtigkeit. Den Betrieb muß der Prüfer weder gesehen haben, noch müssen ihm die betrieblichen Abläufe bekannt sein. 

Insgesamt gesehen muß nach diesem Vergleich resümiert werden, daß die ISO 14.001 gegenüber EMAS einen wesentlichen Rückschritt in puncto unternehmerischer Eigenverantwortung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes bedeutet. Vor dem Hintergrund, daß Unternehmen auf das allgemeine Gut „Umwelt“ in besonderem Maße einwirken, bedarf es im Umweltschutz einer Offenheit, die mit der Anwendung der ISO 14.001 deutlich verlorengeht. 

Deshalb ist es besonders kritisch zu sehen, daß sich die derzeit durchgeführte Revision der EMAS-Verordnung durch die EU-Kommission deutlich in Richtung des ISO-Standards bewegt. Es herrscht dort die Angst vor, daß Unternehmen zukünftig eine Zertifizierung nach der weniger anspruchsvollen ISO 14 001 bevorzugen. 

Deutschland ist mit den über 1.100 nach EMAS begutachteten Unternehmensstandorten im Vergleich mit anderen europäischen Ländern führend (in anderen Ländern ließen sich bisher jeweils zwischen keinem und knapp hundert Unternehmensstandorte prüfen). Doch trotz der hoch klingenden Zahl ist dies bisher lediglich ein Bruchteil aller Betriebe, die ein solches System einführen könnten. Dies belegt auch eine Studie des Kölner ISO-Institutes, die in einer empirischen Untersuchung herausgefunden haben, daß sogar rund zwei Drittel der befragten Unternehmer die EMAS-Verordnung nicht oder nur teilweise kennen. 

Die Spitzenreiterposition Deutschlands bei der Anwendung der EMAS-Verordnung resultiert zum Teil aus dem Druck der Öffentlichkeit, aus der Präsenz zahlreicher Berater und der staatlichen Förderung der EMAS-Verordnung. Signale aus der Politik, die für eine Beteiligung am EMAS weniger Kontrollen und Auflagen versprachen, übten zusätzlich einen Einfluß auf die Beteiligung aus. Betriebe sahen darin eine Chance, den staatlichen Kontrollen wenigstens zum Teil zu entgehen.

International hat sich der wesentlich hinter EMAS zurückbleibende ISO-Standard stärker durchgesetzt. Vor allem für international agierende Unternehmen ist die weltweite Gültigkeit dieser Norm wichtig. Aber auch die einfachere Umsetzung der ISO- Norm und die geringeren Ansprüche dürften eine Rolle spielen.  

Die Angst der Verordnungs-Revisionisten ist vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar. International kann und wird sich die auf den europäischen Raum bezogene Verordnung sicher nicht durchsetzen. Gerade deshalb ist es wichtig, das hohe Niveau der EMAS-Verordnung zu erhalten. EMAS sollte in Europa als besonderer Qualitätsstandard für Unternehmen erhalten werden, die sich in Richtung  Nachhaltiger Entwicklung bewegen wollen. Inhaltliche Anpassungen von EMAS in Richtung ISO 14.001 wären für den betrieblichen Umweltschutz in Europa  kontraproduktiv.

Anforderung
Ordnungsrecht
EMAS-VO
ISO 14001

1.

Einhaltung der nationalen Um-weltvorschriften (Rechtskonfor-mität)
gesetzlich verpflich-tend (u.a. Aufgaben d. Umweltbeauftragten z. B. BImScHG)

Prüfung: Im Rahmen des Genehmigungs-verfahrens, durch staatliche Aufsicht
gesetzlich geregelt, aber auf freiwilliger Basis;

Prüfung: durch Umweltgutachter  Plausibilitätsprüfung und in Form von Stichproben ca. alle drei Jahre bei der Begutachtung 

Voraussetzung für Validierung der Umwelterklärung 
nicht Gegenstand des Verfahrens

Prüfung: wird nicht geprüft und ist nicht Voraus-setzung für Zerti-fizierung

2.

Reduzierung der Umweltauswir-kungen nach dem Stand der Technik
gesetzlich verpflich-tend (z. B. Aufgabe des  Umweltbeauf-tragten, BImSchG)

Prüfung: Im Rahmen des Genehmigungs-verfahrens, durch staatliche Aufsicht
gesetzlich geregelt, aber auf freiwilliger Basis; nur beste verfügbare und wirtschaftlich vertretbare Technik; 
Prüfung: durch Umweltgutachter  Plausibilitätsprüfung und in Form von Stichproben ca. alle 3 Jahre bei der Begutachtung ;

Voraussetzung für Validierung der Umwelterklärung
nicht Gegenstand des Verfahrens

Prüfung: wird nicht geprüft und ist nicht Voraus-setzung für Zer-tifizierung

3.

Kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes
gesetzlich verpflich-tend (z. B. im Rahmen der Einhaltung des Standes der Technik; u.a. Aufgabe des Umweltbeauftragten)

Prüfung: durch staatl. Aufsicht
gesetzlich geregelt, aber auf freiwilliger Basis; muß nicht umfassend sein!
Prüfung: durch Umweltgutachter  Plausibilitätsprüfung und in Form von Stichproben ca. alle 3 Jahre bei der Begutachtung ;

Voraussetzung für Validierung der Umwelterklärung
Als Anforderung nicht genannt;

Prüfung: wird nicht geprüft und ist nicht Voraus-setzung für Zerti-fizierung

4.

Interne und externe Verant-wortlichkeiten und Mitteilungspflich-ten
gesetzlich geregelt (z. B. BImScHG Unterrichtung der Öffentlichkeit).

Prüfung: durch staatl. Aufsicht
geregelt mittels Aufgaben des Umweltgutachters und mittels Umwelterklärung; aber: die inhaltlichen Anforderungen an die Umwelterklärung sind  sehr allgemein formuliert. Somit sind die Daten und Informationen eher allgemein gehalten.

Prüfung: Umwelterklärung durch Umweltgutachter ca. alle 3 Jahre geprüft;

Voraussetzung für Validierung der nächsten Umwelterklärung 
Mitteilung gegen-über der Öffent-lichkeit  als An-forderung nicht genannt;

Prüfung: Umwelt-erklärung nicht verlangt, nicht geprüft, keine Voraussetzung für Zertifizierung

5.

Beteiligung, Beratung und Aufklärung der Mitarbeiter
nur in Ansätzen geregelt (z. B. Bereiche Gesundheits- und Arbeitsschutz);

Beratung und Aufklärung im Rahmen des Umweltschutzbe-auftragten

 
Beteiligung: nicht vorgesehen; Information und Schulung: Ermittlung des Ausbildungs-bedarfs, Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen, Förde-rung des Verantwortungsbewußt-seins auf allen Ebenen.

Prüfung: durch Umweltgutachter ca. alle 3 Jahre bei der Begutachtung;

Voraussetzung für Validierung der Umwelterklärung
Beteiligung: nicht vorgesehen

Beratung und Aufklärung: nicht vorgesehen

Prüfung: wird nicht geprüft und ist nicht Voraussetzung für Zerti-fizierung

Tabelle 7.1
Beispielhafte Gegenüberstellung von  Inhalten von Ordnungsrecht , Umwelt-Audit  und ISO 14001

Deregulierung und Umwelt-Audit

In Deutschland sind viele Politiker und Wirtschaftsführer der Meinung, daß eine strenge Umweltschutzgesetzgebung den „Standort Deutschland“ in seiner Entwicklung hemme. Die in Diskussionen immer wieder genannte Zahl von 9.250 Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften  soll unterstreichen, daß die Umweltschutzgesetzgebung starr und überreguliert sei:

· Tatsächlich umfaßte der Kernbestand des bundesdeutschen Umweltrechts 1995 jedoch nur 20 Bundesgesetze, 61 Verordnungen und 25 Verwaltungsvorschriften. Hinzu kommen weitere Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes und der EG. Zusätzlich gibt es eine große Zahl umweltrelevanter nichtstaatlicher Normen und Standards, die zum Teil für die einzelnen Betriebe relevant sein können. 

Von einer Regelungsflut im behaupteten Ausmaß kann also keine Rede sein. Viele Vorschriften sind für viele Betriebe von vorneherein nicht relevant. Mit EDV-Programmen, die kommerziell angeboten werden, kann schnell eine Übersicht über die einzuhaltenden Vorschriften erhalten werden. Im übrigen sind Unternehmen in allen Bereichen mit einer Vielzahl von Gesetzen und Vorschriften konfrontiert, sei es im  Steuer-, Wirtschafts- oder Arbeitsrecht. Auch hier wird davon ausgegangen, daß die Unternehmen mit deutlich komplizierteren Gesetzen und Verordnungen umgehen können müssen - ohne daß die Forderung nach Deregulierung in der gleichen Lautstärke wie im Umweltschutz erhoben wird.     

· Die Hauptprobleme des deutschen Umweltrechts liegen nicht in der großen Anzahl der Vorschriften, sondern in dessen inhaltlicher Ausgestaltung und seiner Zersplitterung  in eine Vielzahl von Einzelgesetzen. Das bereits begonnene Vorhaben, die Einzelgesetze durch ein einheitliches und systematisches  Umweltgesetzbuch zu ersetzen, wird Verbesserungen bringen, wird aber noch einige Jahre dauern. Weitere Probleme liegen in der schweren Verständlichkeit der Gesetzestexte, der Tatsache, daß Handlungsmöglichkeiten für Betroffene erst mühsam abgeleitet werden müssen, in der Verwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen und die Einführung von Ermessensspielräumen für die Behörden. 

· Durch die Tätigkeit der Industrielobbyisten wurden und  werden zahllosen Sonderregelungen und Ausnahmebestimmungen zugunsten einzelner Branchen eingeführt, die Gesetze und Verordnungen aufblähen, verkomplizieren und undurchsichtig machen. Die Wirtschaft ist für die von ihr kritisierten Zustände also selbst mitverantwortlich. 

· Während Wirtschaft und Politik nach Vereinfachungen und Erleichterungen im Umweltschutz-Regelwerk und in der staatlichen Überwachung suchen, fordert die deutsche Bevölkerung wirksamere staatliche Regelungen und Überwachungsmaßnahmen zum Schutze der Umwelt: Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Umweltbundesamtes war, daß mehr als die Hälfte der befragten Bürger in Ost und West der Meinung sind, daß die derzeit bestehenden Umweltgesetze noch nicht ausreichend seien, um den Schutz der Umwelt zu gewährleisten. Auch die Überwachung der Gesetze wird von der Bevölkerung als „nicht genügend“ empfunden. Über zwei Drittel (70% West, 73% Ost) der Befragten ist die Überwachung der Gesetze nicht streng genug.

· Auch der DGB spricht sich für wirksame Umweltschutzgesetze und Kontrollen zu deren Einhaltung aus.   

Andererseits sind aufgrund begrenzter finanzieller Ausstattung die staatlichen Aufsichtsbehörden nicht in der Lage, die Einhaltung der Vorschriften vollständig zu überprüfen und durchzusetzen. Überprüfungen können daher nur stichprobenartig durchgeführt werden, dieses Vollzugsdefizit hemmt teilweise die Wirkung der Gesetze. Eine wesentliche Erleichterung für die Wirtschaft im Umgang mit dem Umweltrecht würde vor allem darin bestehen, staatlicherseits eine reibunglos funktionierende und nicht in den Zuständigkeiten aufgespaltene Umweltverwaltung zu installieren - also in diesem Bereich innere Reformen durchzuführen. 

Nachdem die Wirtschaftsverbände das EMAS-System zunächst abgelehnt haben, schwenkten die Verbände nach dessen Einführung um: freiwillige Umweltschutzmaßnahmen wie die Beteiligung am EMAS-System soll mit einer Reduzierung der rechtlichen Vorschriften gekoppelt werden. Diese Deregulierung soll vor allem eine „unüberschaubare und unangemessene Gesetzesflut“ beseitigen und Kontrollen vereinfachen oder beschränken sowie Doppelarbeit in den Firmen und in Kontrollbehörden vermeiden. So fordert der Bundesverband der Industrie (BDI) direkt eine Rücknahme von bestehenden Umweltgesetzen für Betriebe im Gegenzug für eine Teilnahme am EMAS. Begutachtete Betriebe sollen zukünftig, so die Forderung, z.B. keine gesetzlich vorgeschriebenen Abfallwirtschaftspläne mehr vorlegen müssen, obwohl die dafür notwendigen Angaben im Rahmen des EMAS-Prozesses pflichtgemäß gar nicht zu erbringen sind. Auch der Bundesgesetzgeber überlegt, im Rahmen von Genehmigungsverfahren von Industrieanlagen auf verschiedene Prüfungen zu verzichten, wenn der Betrieb sich anschließend dem EMAS-Prozeß unterzieht und sich begutachten läßt. Die Prüfung von Vorhaben erfolgte dann nicht mehr präventiv, sondern lediglich im Nachhinein durch einen privaten Umweltgutachter. Ungeklärt bleibt dabei, welche ordnungsrechtlichen Konsequenzen es hätte, wenn im Rahmen einer freiwillig durchgeführten Begutachtung offenbar wird, daß rechtliche Anforderungen nicht erfüllt werden. 

In einzelnen Bundesländern wurde bereits dereguliert. Im „Umweltpakt Bayern - Miteinander die Umwelt schützen -“ wurde im Herbst 1995 eine freiwillige Vereinbarung zwischen der bayerischen Wirtschaft und der Bayerischen Staatsregierung geschlossen. Hierbei werden Unternehmen, die sich dem EMAS unterziehen, Berichts-, Melde- und Dokumentationspflichten, Kontrollen und Überwachungen durch die Aufsichtsbehörde in gewissem Umfang abgeschafft, wobei in einem 84 Seiten umfassenden Substitutionskatalog aufgelistet ist, für welche Maßnahmen eine Substitution möglich ist. Beispielsweise müssen nun Betreiber einer genehmigungsbedürftigen Anlage nicht mehr nach Bundesimmissionsschutzgesetz (§ 52a Abs. 2, 2. BImSchG) mitteilen, auf welche Weise die Beachtung der Umweltschutzanordnungen sichergestellt wird, da dies über die Umwelterklärung nach EMAS-Verordnung abgedeckt sei. Auch die Vorlagepflicht für Meßberichte (§ 24 Absatz 1, 13. BImSchG) entfällt zugunsten der Angaben in der Umwelterklärung. Ebenso kann die Erstellung eines Abwasserkatasters oder der Abfallbericht des Betriebsbeauftragten an den Betreiber der Anlage durch den EMAS-Prozeß substituiert werden. Sollte sich zeigen, daß der auditierte Standort doch gegen Umweltrecht verstößt, droht sowohl der Entzug der Teilnahmeerklärung, die Streichung aus dem Standortregister als auch eine nachträgliche Anordnung der zuständigen Behörden. Obwohl bei dieser Vorgehensweise im Rahmen eines Pilotprojektes versucht wurde, die einzelnen ordnungsrechtlich geforderten und freiwillig geleisteten Maßnahmen genau gegeneinander abzuwägen und die Maßnahmen auf ihre Umsetzbarkeit hin zu überprüfen, zeigen sich bei näherer Betrachtung doch erhebliche Lücken. Kritisch muß hier vor allem gesehen werden, daß für begutachtete Betriebe zukünftig eine ordnungsrechtliche Überprüfung in verschiedenen Bereichen regelrecht verboten wird. 

Eine wesentliche Funktion von EMAS ist, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch den Betrieb sicherzustellen: dann kann aber der Abbau dieser Vorschriften keinen Sinn machen. Ebensowenig kann es einen Betrieb stören, der gesetzlicher Vorschriften einhält und dies auch einwandfrei dokumentieren kann, wenn behördliche Kontrollen erfolgen.  

Ein weiteres Problem ist die wirtschaftsnah-geregelte Akkreditierung und Zulassung der Umweltgutachter, die dazu berufen werden, auf freiwilliger Basis durchgeführte Maßnahmen zu überprüfen. Geradezu systemwidrig ist es, wenn sie nun Aufgaben der Genehmigungsbehörde übernehmen sollen, zumal vermutet werden kann, daß technisches Know-how und die Kenntnis der einzelnen Betriebe bei den zugelassenen Umweltgutachtern kaum denen der behördlichen Prüfer entsprechen können. So setzt der geforderte Fach- und Sachkundenachweis zwar eine gewisse Adäquanz voraus. Wie jedoch vor diesem Hintergrund in wenigen Tagen einer Begutachtung zusätzlich die Aufgaben der Behörde übernommen werden sollen, bleibt schleierhaft. Hier stellt sich die Frage, wie zukünftig die Einhaltung der gesetzlichen Umweltauflagen geprüft werden kann, zumal die Umweltgutachter keine Verantwortung für das gesetzeskonforme Handeln des Betriebes  übernehmen. Würde die EMAS-Verordnung im „Anwendungs-Wettbewerb“ gegen die ISO 14001 verlieren oder stärker an diese angepaßt, wird die Problematik verschärft, da in ihr noch nicht einmal ansatzweise die Einhaltung existierender ordnungsrechtlicher Auflagen überprüft wird. Damit könnte prinzipiell auch ein sich nach deutschem Recht umweltkriminell verhaltender Betrieb nach ISO 14001 zertifiziert werden.

Ein berechtigtes Anliegen bleibt es weiterhin, Verwaltungs- und Kontrollmaßnahmen zu straffen, Doppelarbeit zu verhindern und einmal erfaßte Daten auch für andere Zwecke heranzuziehen. Zusätzlich könnten den Behörden bei einer Überprüfung erfolgreich begutachteter Betriebe weitergehende Ermessensspielräume bei der Durchführung von Kontrollmaßnahmen für die jeweilige Anlage eingeräumt werden, ohne die Kontrollmöglichkeiten gleich ganz abzuschaffen. Eine Entlastung der Betriebe wird sich dadurch aber nur in geringem Umfang erreichen lassen.  

4.5 Fazit und Ausblick 

Als Fazit bleibt festzuhalten: Betriebliches Umweltmanagement ist für eine Nachhaltige Entwicklung ein wichtiger Baustein. Aber die EMAS-Verordnung (und mit stärkeren Einschränkung auch die ISO 14001) stellt lediglich eine sinnvolle Ergänzung des Umweltrechts dar und bietet vor allem betriebswirtschaftliche Vorteile für die Betriebe selbst. EMAS kann helfen, die Eigenverantwortung der Unternehmen zu stärken, ökologische Schwachstellen aufzudecken und geeignete Abhilfe zu schaffen, aber das bisherige Umweltrecht nicht ersetzen. Im Gegenteil: das betriebliche Umweltmanagement braucht anspruchsvolle gesetzliche Umweltschutzanforderungen als Ansporn und Rückendeckung. 

Für  das betriebliche Umweltmanagement  ist mit der Novellierung der EMAS-Verordnung ein qualitativer Rückschritt zu befürchten. Statt  den geschaffenen Standard auszubauen und als qualitative Herausforderung für Unternehmen als besonderes Gütesiegel zu erhalten, scheint sich die Kommission bei der Überarbeitung auf die weniger anspruchsvolle ISO-Norm zuzubewegen. Richtig wäre es, den hohen Standard von EMAS weiter auszubauen und nur formal so anzupassen, daß nach einer Validierung nach EMAS die Zertifizierung nach ISO 14001 für die Betriebe nur noch eine Formsache ohne weiteren Aufwand darstellt, also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden können. 

Daneben ist in Deutschland auch eine  Deregulierung des Umweltrechts zu befürchten, was einen ganz realen Rückschritt im betrieblichen Umweltschutz bedeuten könnte. Ohne Gefahren für die Umwelt kann aufgrund der EMAS-Verordnung keine umfassende Deregulierung erfolgen, Möglichkeiten einer umweltverträglichen Entlastung der Betriebe, die sich aus dem Umwelt-Audit ableiten lassen, sind daher in der Praxis gering. Reale Rückschritte im Umweltschutz sind ein zu hoher Preis für eine breitere Akzeptanz des Umwelt-Audits in der Wirtschaft und werfen zudem die Frage auf, welche Rolle der demokratische Rechtsstaat in dem für das Wohlergehen und Leben seiner Bürger zentralen Bereich des Umweltschutzes noch spielen will. Schließlich geht es um nicht um mehr oder weniger als um den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.   

Wenn Ansprüche an das Umwelt-Audit heruntergeschraubt werden und das Umweltrecht dennoch dereguliert wird,  besteht die Gefahr, daß gerade Betriebe, die Vorreiter im Umweltschutz sind und diesen ernst nehmen, das Nachsehen haben. Sie würden zukünftig mit einer Teilnahmeerklärung werben, deren Wert untergraben wird oder die sogar im Gegenteil die Assoziation erweckt, daß es sich hierbei um einen Betrieb handelt, der Umweltauflagen umgehen will. Die geforderte Deregulierung gefährdet somit auch das Instrument „Umwelt-Audit“ selbst in Anspruch und Wirksamkeit.   

Eine nachhaltige Wirtschaftsweise fordert das Management von Unternehmen und ganzen Branchen deutlich umfassender heraus, als dies die bisheriger Ansätze z.B. im Qualitäts- oder Umweltmanagement getan haben. Nachhaltiges Management erfordert eine neuartige umfassendere Sichtweise betrieblicher Verantwortung. Als Grundpfeiler einer solchen Sichtweise steht die stärkere Berücksichtigung „weicher“ gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, z.B. durch Akteurskooperationen entlang der Produktlinie. Sie können beitragen, Wettbewerbsvorteile zu erzielen und Unternehmen in die Lage zu versetzen Technik, Ökonomie, Politik, Soziales und Ökologie zu verbinden und zu einem nachhaltigen (über)betrieblichen Management zu verschmelzen. In diesem Zusammenhang kann die oftmals geäußerten Meinung, daß heutzutage die Unternehmen derartig starken Wettbewerbszwängen unterlägen, die soziales und ökologisches Engagement nicht zulassen, nicht mehr gelten. Dieser Herausforderung durch nachhaltige Entwicklung muß sich das gesamte Management durch Weiterentwicklung stellen.

Schließlich bleibt als wesentliche Aufgabe für betriebliches (nachhaltiges) Umweltmanagement die Schaffung von verpflichtenden Regelungen zum Einbezug von Mitarbeitern/innen und deren Vertretern/innen in den Umwelt-Auditprozeß sowie zur Weiterbildung im Umweltschutz - zum Nutzen aller Beteiligten und der Umwelt.

5 Nachhaltige Entwicklung in Deutschland konkret

5.1 Zuviel Umweltschutz in Deutschland?

Umweltschutz verliert nach Umfragen für die Bevölkerung an Bedeutung. Arbeitslosigkeit, Kriminalität oder die Gefährdung der bisherigen sozialen Sicherheit werden für die Menschen zunehmend wichtiger. In der „Standort“- Debatte erscheint Umweltschutz für Verbändevertreter und Politiker wieder als ein ärgerliches Hemmnis für mehr Wirtschaftswachstum. Von diesem wiederum wird der Bevölkerung, wenn nicht die Lösung, so doch wenigstens keine weitere Verschärfung der sozialen Probleme versprochen. Die integrierte Sichtweise des Konzeptes „Nachhaltige Entwicklung“ - daß die natürliche Umwelt und ihre Ressourcen die Grundlage der Wirtschaft darstellen - hat sich noch nicht durchgesetzt. In der Diskussion wird kaum berücksichtigt, daß die Umweltschutzbranche 1994 bereits fast eine Million Arbeitsplätze bot und somit fast 3 % der Erwerbstätigen beschäftigte. Etwa die Hälfte der Arbeitsplätze deckt unmittelbare Umweltschutzaufgaben ab , die andere Hälfte liegt direkt und indirekt im Bereich der Produktion von Umweltschutzgütern, die wiederum eine hohe Bedeutung für den Export haben. Damit bietet der Bereich etwa soviel Arbeitsplätze wie der Bau von Straßenfahrzeugen - ohne daß er ein entsprechende politische Lobby besitzt oder von den Politikern und Verbandsvertretern in seiner Bedeutung für die Arbeitsplätze richtig eingeschätzt wird. Tatsächlich verursacht der  Umweltschutz im produzierenden Gewerbe allgemein weniger als 1 % der Kosten, wobei selbst die Chemieindustrie mit ihrem hohen Gefährdungspotential für die Umwelt nur einen Anteil von 3-4 % erreicht.  Im Gegensatz zu Aussagen von Verbandsvertretern und Politikern ergeben genauere Befragungen von Firmen stets, daß Umweltauflagen bei der Wahl von Produktionsstandorten praktisch keine Rolle spielen. Das große Wachstumspotential der Umweltschutzindustrie der Zukunft liegt in einer energie- und ressourcenschonenden Technik und Wirtschaftsweise. 

Wie kann beurteilt werden, ob das heutige Umweltschutzniveau in Deutschland ausreichend ist? Nachhaltig ist es nur dann, wenn langfristige Umweltschäden verhindert werden können. Wenn dies nicht der Fall ist, leben wir von der Substanz und auf Kosten zukünftiger Generationen. Nur wenn das Umweltschutzniveau mehr als ausreichend wäre, wäre das Argument, daß es sinnvoller sei, die für Umweltschutz eingesetzten Mittel besser in Ländern mit noch größeren Umweltproblemen oder im sozialen Bereich einzusetzen, zu investieren oder gar zu konsumieren, plausibel.

Ein kurzer Blick in den Jahresbericht des deutschen Umweltbundesamtes aber zeigt, daß selbst in klassischen Umweltbereichen wie der Luft- oder Wasserreinhaltung das erreichte Umweltschutzniveau noch nicht ausreichend ist, um die Umwelt über längere Zeiträume zu erhalten. Von Nachhaltigkeit kann somit trotz bereits erzielter Erfolge noch keine Rede sein. Einige Beispiele: 

· Luftschadstoffe. In Deutschland sind die für Waldböden langfristig verträglichen  Einträge von Luftschadstoffen (Säurebildner wie  Schwefeldioxid, Stickoxide und Ammoniak) für 90 % der Waldfläche überschritten. Die folgende Graphik zeigt, daß in Deutschland  die Einträge von Schwefel und Stickoxid noch weiter gemindert werden müssen.  
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· Flächenzerschneidung durch stark befahrene Verkehrswege wie Bundesstraßen oder Autobahnen. Nur noch 17,8 % des Bundesgebietes (mit 62 Flächen von über 750 km² ) können als wenig stark zerschnitten gelten. 14,9 % des Bundesgebietes sind sehr stark zerschnitten, diese 3742 einzelnen Flächen weisen Ausdehnungen von jeweils weniger als 100 km² auf. Große, unzerschnittene Flächen, deren Zahl durch die zahlreichen geplanten neuen Straßen weiter abnehmen wird, sind jedoch wichtigste Voraussetzung für einen wirksamen Arten- und Biotopschutz und für den Erhalt von naturnahen Erholungsmöglichkeiten für Menschen.

· Biodiversität. In Deutschland sind etwa 45.000 Tierarten bekannt - darunter etwa 680 Wirbeltiere. Von den Wirbeltieren sind bis heute 23 Arten ausgestorben. Im Bestand gefährdet durch den Menschen - also vom Aussterben bedroht - sind weitere 210 Arten, fast ein Drittel aller Arten. Über die niederen Tierarten ist die Situation nur für einige ausgewählte Gruppen bekannt (z. B. Muscheln, Schnecken, Schmetterlinge) und sieht dort ähnlich negativ aus. An Pflanzenarten sind in Deutschland etwa 28.000 bekannt. Nur etwa die Hälfte der bekannten Arten ist bisher auf ihre Gefährdung untersucht worden. In einzelnen Gruppen sind zwischen 3 % (Pilze) und 44 % (Flechten) im Bestand gefährdet, bereits ausgestorben sind je nach Gruppe zwischen 2 % (Farn- und Blütenpflanzen) und 11 % (Flechten) der Arten. Biodiversität ist jedoch mehr als die Zahl von: Im Zusammenspiel mit den natürlichen Standortverhältnissen ergeben sich besondere Biotoptypen, auf die die einzelnen Arten als Lebensraum angewiesen sind. Von diesen komplexen Lebensräumen sind bereits 69 % aller bekannten Typen als gefährdet eingestuft. Es muß davon ausgegangen werden, daß in den letzten 100 Jahren bereits zahlreiche Biotoptypen verschwunden sind, ohne daß sie jemals wissenschaftlich beschrieben wurden. Von den gefährdeten Biotoptypen sind 35 % in die Kategorie nicht oder kaum regenerierbar einzustufen. Das bedeutet: Jeder weitere Verlust ist unwiederbringlich oder nur in sehr langen Zeiträumen, z. T größer als 150 Jahre, kompensierbar. Die Ausrottung von Arten und der Verlust von Biodiversität ist nicht etwa nur eine Angelegenheit ferner Länder wie bei der bekannten Abholzung der Regenwälder, sondern in starkem Maße auch der Industrieländer, selbst von Deutschland.

Und von einer besonderen deutschen Umweltbesorgnis, die Züge der Hysterie angenommen hätte, kann kaum gesprochen werden. Die Europäische Umweltagentur zeigt in ihrem Bericht „Europe’s Environment“ (Die Europäische Umwelt) von 1995 auf, wie ernst die Umweltprobleme in Europa sind und daß sie eine ernsthafte Bedrohung der Menschen für die Zukunft darstellen. Vielmehr scheint das Bewußtsein für den notwendigen Schutz der Umwelt in anderen Ländern bereits stärker zu werden als in Deutschland. 

Nachhaltige Entwicklung verlangt, über das eigene Land hinaus zu blicken. Lassen die durch Deutschland verursachten Umweltbelastungen und Ressourceninanspruchnahmen anderen Ländern genügend Spielraum für ihre eigene Entwicklung? Die folgende Graphik zeigt, daß die globalen Belastungen durch einen Bundesbürger im Verhältnis zu Bewohnern vieler anderer Staaten unverhältnismäßig hoch sind und im Sinne nachhaltiger Entwicklung sehr stark reduziert werden müssen.

$$$ Graphik aus Zukunftsfähiges Deutschland 

Umweltschutz in Deutschland bedeutet zukünftig, nicht nur die klassischen Schadstoffprobleme mit (teuren) Filteranlagen, Kläranlagen, Katalysatoren oder Sondermüllverbrennungsanlagen weiter zu vermindern, sondern zusätzlich strukturelle Veränderungen herbeizuführen. Produktion und Konsum müssen sich verändern, um die nach wie vor zu hohen Umweltbelastungen zu verringern.

5.2 Beispiel: Bauen und Wohnen

Mit wachsendem Wohlstand stiegen und veränderten sich die Ansprüche an die Wohnungen - in starker Abhängigkeit von den Einkommensverhältnissen der Haushalte. Nach der Wohnflächenprognose der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung (BfLR) wird die Pro-Kopf-Wohnfläche von 37,8 m² (1990 in den alten Ländern) zum Jahre 2010 um weitere 4 m² ansteigen, in den neuen Bundesländern wird der Zuwachs ausgehend von 28,3 m² im Jahr 1990 sogar 11 m² betragen. Die Bauindustrie kommt dieser Nachfrage mit immer neuen Bauvorhaben nach. Siedlungsflächen dehnen sich immer weiter aus, vor allem in das nähere und weitere Umland der Städte in den Ballungszentren. In den letzten vierzig Jahren hat sich die Siedlungsfläche nahezu verdoppelt. Die bereits 1985 geforderte "Trendwende im Landverbrauch" konnte bisher nicht erreicht werden. Das Statistische Bundesamt stellt einen stabilen Zusammenhang zwischen dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und der zusätzlichen Flächeninanspruchnahme durch Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrsflächen fest: Jede Zunahme des BIP um 1 Million DM kostete 0,8 Hektar Fläche. Bei einem weiteren Wirtschaftswachstum von 2 % bedeutet dies, daß theoretisch in 120 Jahren ganz Deutschland bebaut wäre. Selbst wenn der Flächenverbrauch um einen Faktor 10 auf nur noch 0,08 Hektar pro 1 Million DM Steigerung des BIP gesenkt werden würde, wäre spätestens in 240 Jahren ganz Deutschland bebaut. Da dies weder wünschenswert ist noch praktisch möglich sein wird, muß die flächenintensive Wachstumspolitik beendet werden.

evtl . Abbildung aus „Der Umweltschutzberater“

Die Ausweitung der Siedlungsflächen und der damit zusammenhängende Ausbau des Verkehrswegenetzes führt aber nicht nur zur Flächenversiegelung, sondern auch zu einem hohen Ressourcenverbrauch. Keine andere wirtschaftliche Aktivität ist mit derartig großen Stoffströmen verbunden wie das Bauwesen. Allein der Wohnungsbau (ohne Tiefbau und gewerbliche Bauten) verbraucht ein Viertel der mineralischen Ressourcen. Die Produktion der Baumaterialien greift in die Natur ein (Sand- und Kiesgruben) und emittiert erhebliche Mengen von Schadstoffen. Auf der anderen Seite wird fast die Hälfte des deutschen Abfallaufkommens vom Bausektor verursacht.

Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Schutz des Menschen und der Umwelt“ setzte in diesem Sektor daher ökologische Prioritäten:

· Reduzierung des Flächenverbrauchs und

· Orientierung der Stoffströme im Baubereich an den Zielen der Ressourcenschonung.

Im Gegensatz zu dieser Forderung hat die Bundespolitik durch ihre Gesetzgebung bestehende Hemmnisse für den weiteren Flächenverbrauch, z. B. bei der Erteilung von Baugenehmigungen und der Neuausweisung von Bauland, beseitigt, ohne andere Kontrollmöglichkeiten für den Flächenverbrauch zu schaffen. Ebenso ist die steuerliche Förderung des Wohnungsbaus keineswegs an einer Reduzierung des Flächenverbrauchs orientiert, vielmehr wird vor allem der Bau von besonders flächenverbrauchenden 1- und 2-Familienhäusern gefördert.

Vor dem Hintergrund der Finanzknappheit der öffentlichen Kassen und der Tatsache, daß im Sinne der Richtlinien für den sozialen Wohnungsbau bereits genügend Wohnraum existiert, fordert die Enquete-Kommission:

· Vorrang der Bestandspolitik und einer flexiblen Nutzung von Wohnraum vor der Neubaupolitik,

· Vorrang der Stadterneuerung vor der Stadterweiterung,

· Vorrang der Sanierung von Industriebrachen vor dem Bau auf der grünen Wiese,

· Vorrang der Energieeinsparung im Wohnungsbestand vor dem Bau neuer Niedrigstenergiegebäude.

Die folgende Graphik zeigt Ergebnisse von Berechnungen des Öko-Instituts e.V. für die Treibhausgasemissionen durch Wohnungsbau und Wohnen. Im Trend werden die Emissionen nur leicht sinken (Referenzszenario REF). Bei einer forcierten Energieeinsparstrategie lassen sich die Emissionen mehr als halbieren - überwiegend durch die Wärmedämmung bestehender Häuser (Effizienzszenario EFF). Bei diesem hohen Ausgangsniveau fällt ein Struktur- und Bewußtseinswandel (Szenario SuB) mit zusätzlich veränderten Baustoffen, kleineren Wohneinheiten etc. bei Treibhausgasemissionen zunächst kaum ins Gewicht. Er wird allerdings entscheidend für eine Reduktion des Flächenverbrauchs sein.


 

Abbildung xy CO2-Emissionen durch Bau, Unterhaltung und Heizung von Wohngebäuden in Deutschland

Diese angestrebten Veränderungen erfordern eine Reihe struktureller und gesellschaftlicher Innovationen. Wohnflächen müssen flexibler genutzt werden, z. B. durch einfache Veränderung der Wohnungsgrundrisse oder einfachen Wohnungstausch, wenn sich die Haushaltsgrößen und der Flächenbedarf ändern, z. B. durch Geburten, Auszug von erwachsenen Kindern oder Todesfälle. 

Wichtige Faktoren werden aber dafür sorgen, daß ein weiterer Zuwachs nicht völlig vermieden werden kann.

1. Es ist auch in Zukunft mit einer Zuwanderung nach Deutschland zu rechnen, so daß die Bevölkerung in etwa stagnieren wird.

2. Demographische Veränderungen werden zu einem steigenden Bedarf an Wohnungen führen.

3.  Der Zuzug in die Ballungsgebiete wird weiter anhalten, so daß gerade dort zusätzlicher Wohnraum benötigt wird.

4.  Starke und einflußreiche Lobbygruppen wie die Bauwirtschaft und die Bausparkassen werden Einschränkungen der Neubautätigkeit massiv bekämpfen.

Aus diesen Gründen ist es notwendig, die unvermeidliche Neubautätigkeit in Richtung Nachhaltigkeit zu verändern. Es kommt nicht nur auf die Niedrigenergie oder - besser noch - Nullenergiebauweise an, sondern gleichzeitig muß

· flächensparendes Bauen endlich konsequent umgesetzt werden;

· das Bauen ressourcensparender werden, z. B. durch den Einsatz nachwachsender Rohstoffe (Holz) oder durch konstruktive Veränderungen;

· ein Stoffkreislauf geschaffen werden, z. B. muß Beton recycelt und auch wieder im Hochbau eingesetzt werden. 

5.3 Ernährung und Landwirtschaft in Deutschland

Rund die Hälfte der Landesfläche in Deutschland wird noch landwirtschaftlich genutzt. Dem Beitrag der Landwirtschaft zur Ernährungssicherung und zur Erhaltung der Kulturlandschaft wird politisch ein hoher Stellenwert eingeräumt, die wirtschaftliche Bedeutung der hochsubventionierten Landwirtschaft nimmt jedoch weiter ab. Mit zunehmender Technisierung und größeren Betrieben sinkt die Zahl der in der Landwirtschaft Beschäftigten. Die Landwirtschaft bietet also immer weniger Menschen Beschäftigung und Verdienstmöglichkeiten im ländlichen Raum. Das Statistische Jahrbuch 1997 gibt die Zahl der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft für 1970 noch mit 2,2 Mio an, bis 1996 sank die Zahl auf nur noch 0,7 Mio (alte Bundesländer), in Gesamtdeutschland sank die Zahl der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft von 1,4 Mio (1990) auf 0, 9 Mio (1996).

Der Übergang zu energie- und kapitalintensiven Produktionsweisen, die zunehmende Spezialisierung der landwirtschaftlichen Betriebe (z. B: Fleischproduktion in Massentierhaltung mit zugekauftem Futter) und die Flurbereinigung haben dazu geführt, daß die Landwirtschaft bei einigen Umweltproblemen als maßgebender Verursacher anzusehen ist.

· Die als Düngemittel in zu großen Mengen eingesetzten Stickstoff- und Phosphorverbindungen führen zur Versauerung und Überdüngung von Gewässern und Böden, tragen zum Treibhauseffekt bei und beeinträchtigen Wälder und die Grund- und Trinkwasserqualität (Nitrat).

· Die Wasserbelastungen durch Pflanzenschutzmittel führen zu hohen Kosten bei der Trinkwasserversorgung. Einem Gesamtnutzen des Einsatzes von Agrarchemikalien in Höhe von ca. 1,3 Milliarden DM/a stehen nach Berechnungen der Universität Hannover im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums direkte Folgeschäden von fast 300 Mio DM/a gegenüber.

· Die Bewirtschaftung führt zur Erosion der Böden.

· Tier- und Pflanzenarten werden ausgerottet.

Auch aus ökonomischer Sicht ist der Agrarsektor nicht als nachhaltig zu bezeichnen. Trotz eingeleiteter Reformen der EU wird die Landwirtschaft immer noch hoch subventioniert. In Deutschland betrug bei einer Gesamtsumme an Subventionen von 27,9 Mrd. DM (1995) der Wert der produzierten Nahrungsmittel und Produkte (ohne Forstwirtschaft und Fischerei) lediglich 23,2 Mrd. DM. Angesichts der Lage der öffentlichen Haushalte ist eine weitere Subventionierung der landwirtschaftlichen Produktion in dieser Höhe nicht zukunftsfähig. Dagegen werden die Umweltleistungen ländlicher Räume (Trinkwasser, reine Luft und Klimaausgleich, Räume für Freizeit und Erholung etc.) in den Subventionen nicht berücksichtigt. 

Konzentration und Spezialisierung in Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie zusammen mit Veränderungen des Konsumverhaltens (Zunahme an Single-Haushalten; frische Produkte zu jeder Jahreszeit, Fertiggerichte) und dadurch steigende Transportaufkommen und -entfernungen haben zu steigenden Umweltbelastungen geführt. Als Ergebnis besteht in Deutschland zwar Nahrungssicherheit, d. h. der ständige Zugang von allen Menschen zu der Nahrung, die sie für ein aktives und gesundes Leben benötigen, ist weitestgehend gewährleistet; doch eine bedarfsgerechte Ernährung gilt als unerreichtes Ziel. Bis zu 70 % der chronischen Krankheiten gelten als ernährungsbedingt, der gesamte Kostenanteil ernährungsbedingter Krankheiten liegt bei etwa 30 %.

Nachhaltige Entwicklung in Deutschland erfordert in Hinblick auf die Gesundheit der Bevölkerung, den Umweltschutz und die Welternährung eine Verringerung des Fleischkonsums (u. U. durch höhere Preise) und eine Umkehrung des Trends zu energieaufwendig veredelten Lebensmitteln. Die Bedeutung frischer, unverarbeiteter Nahrungsmittel muß wieder steigen. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen forderte in seinem Sondergutachten 1996

· ökologische Mindeststandards für den langfristigen Schutz der abiotischen und biotischen Ressourcen sowie die Sicherung der Funktionstüchtigkeit der Umweltsysteme (ökologischer Aspekt),

· den Landwirten ein angemessenes Einkommen zu gewährleisten (ökonomischer Aspekt) und

· die individuell nicht tragbaren sozialen Risiken abzusichern sowie einen Mindeststandard der sozialen und kulturellen Infrastruktur im ländlichen Raum zu erhalten (sozialer Aspekt).

Das Umweltbundesamt fordert in "Nachhaltiges Deutschland" (1997) Bedingungen für eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion

· eine artgerechte und flächengebundene Tierhaltung und damit einhergehend den Abbau der Futtermittelimporte,

· eine Ausweitung des ökologischen Landbaus als umweltverträglichste Bewirtschaftungsart,

· die Begrenzung des Düngemitteleinsatzes auf ökologisch tolerierbare Überschüsse von Phosphat und Stickstoff,

· eine Verringerung der Umweltbelastungen durch den meist weiträumigen Transport von Nahrungsmitteln und

· eine enge Kopplung von Pflanzen- und Tierproduktion mit geschlossenen Kreisläufen.

5.4 Arbeitszeit

Arbeitslosigkeit ist mittlerweile zum beherrschenden politischen Thema in Deutschland geworden; im Januar 1998 betrugen die Arbeitslosenquoten in den Bundesländern zwischen 9 % (Baden-Württemberg) und 24,7 % (Sachsen-Anhalt). Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit geraten die sozialen Sicherungssysteme in die Krise. Das Rentensystem, die Absicherung vor Arbeitslosigkeit und die Krankenversicherungen werden durch die Beitragszahlungen von nicht selbständigen Erwerbstätigkeiten finanziert. Deren Beiträge müssen mit sinkender Zahl steigen, wenn die gleichen Leistungen erbracht werden sollen. Gleichzeitig steigen aber die Ausgaben für Arbeitslose. Da ein Teil der Sozialversicherungsbeiträge von den Arbeitgebern getragen wird, steigen die Kosten für den Faktor Arbeit. So entsteht ein weiterer Grund, verstärkt zu rationalisieren und die Zahl der Arbeitsplätze zu reduzieren. Viele Arbeitgeber und ihnen nahestehende Politiker fordern, Sozialleistungen und Arbeitnehmerrechte einzuschränken, um so Hemmnisse für die Schaffung von Arbeitsplätzen zu beseitigen. Gleichzeitig wird gefordert, andere angebliche Investitionshemmnisse wie zu hohe Umweltschutzauflagen zu beseitigen. Die umweltökonomische Gesamtrechnung des Statistischen Bundesamtes zeigt die grundlegenden Ursachen der Arbeitslosigkeit: Die Zahl der Erwerbstätigen stieg von 1960 bis 1996 um 32 %. Gleichzeitig wurde die Arbeitszeit um 27 % reduziert. Diese beiden Faktoren führen zu einer Reduktion der zur Verfügung stehenden gesamten Arbeitszeit von 4 %. Gleichzeitig stieg aber die Arbeitsproduktivität, ausgedrückt durch das erwirtschaftete Brutto-Inlandsprodukt, um 132 % und der Kapitalbedarf pro Arbeitsplatz sogar um 229 %. Der Faktor Arbeit wurde in hohem Maße durch den Faktor Kapital ersetzt, wodurch die Arbeitsproduktivität gesteigert werden konnte. Da aber nicht im gleichen Maße Produktion und Absatzmärkte gesteigert werden konnten, ist Arbeitslosigkeit die zwingende Folge.

Die hohe Arbeitslosigkeit stellt ein ernsthaftes Problem für eine nachhaltige Entwicklung in Deutschland und anderen Industriestaaten dar.

· Die Arbeitslosen haben keine Möglichkeit, Mittel für ihren Lebensunterhalt selbst zu erwirtschaften.

· Die Gefährdung der sozialen Sicherungssysteme und ihr daraus resultierender Abbau führen dazu, daß von Arbeitslosigkeit, Krankheit und anderen Problemen Betroffene ihre Grundbedürfnisse nicht mehr angemessen decken können.

· Die entstehende hohe Sockelarbeitslosigkeit führt zu einer Spaltung der Gesellschaft und Schwächung des sozialen Zusammenhaltes.

· Die Eindämmung der Arbeitslosigkeit durch Versuche, wirtschaftliches Wachstum um jeden Preis zu fördern, steigert die Umweltbelastungen weiter und verhindert ein Umsteuern in Richtung nachhaltige Entwicklung.

Ein Wirtschaftswachstum von nur 1,5  jährlich würde bis zum Jahre 2050 zu mehr als einer Verdoppelung der heutigen Produktion (+110 %) führen; betrüge das Wirtschaftswachstum nur ein Prozent mehr, nämlich 2,5 %, wäre die Folge eine Verdreifachung der Produktion (+ 210 %) bis zum Jahre 2050. Selbst wenn eine Verdoppelung oder gar Verdreifachung der technischen Effizienz in bezug auf die Umweltauswirkungen und den Ressourceneinsatz der Produktion und der Produkte erreichbar wäre (was als sehr schwierig erscheint), würden die Umweltbelastungen und Ressourcenverbräuche auf dem heutigen hohen und nicht nachhaltigen Niveau bleiben. Aber ein Wirtschaftswachstum in dieser Höhe könnte keine neuen Arbeitsplätze schaffen, allenfalls könnte ein weiterer Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert oder verlangsamt werden. 

Durch Wirtschaftswachstum läßt sich in den Industriestaaten die hohe Arbeitslosigkeit nicht beseitigen, eine solche Strategie wäre zudem grundsätzlich nicht mit einer nachhaltigen Entwicklung zu vereinbaren. Wenn man davon ausgeht, daß die Produktivitätssteigerungen wünschenswert oder ohnehin nicht zu vermeiden sind und auf der anderen Seite ein weiteres Wachstum nur um den Preis einer Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen zu haben sein wird, läßt sich das Problem der Arbeitslosigkeit nur durch eine Reduzierung der Arbeitszeit lösen. Wenn die Wirtschaftsleistung und die Arbeitseinkommen gleichblieben, würde eine jährliche Produktivitäts​steigerung um 1,5 % dazu führen, daß die wöchentlich Arbeitszeit bis 2050 nur noch 40 % der heutigen betrüge.

Nachhaltige Entwicklung verlangt eine Veränderung der Verteilung von Arbeit. Die generell notwendige Verkürzung der Arbeitszeit kann erfolgen durch

· eine Senkung der Wochenarbeitszeit;

· den Ausbau von Teilzeitstellen;

· die Herabsetzung des Rentenalters;

· mehr Urlaub, Möglichkeiten für zusätzlichen unbezahlten Urlaub;

· die Umwandlung von Geldzuschlägen für Überstunden, Schicht- oder Wochendarbeit in Zeitzuschläge.

Einen Einstieg hierin bieten die flexiblen Arbeitszeitmodelle, wie sie in zahlreichen Unternehmen inzwischen erfolgreich eingeführt wurden. Eines der bekanntesten Beispiele für flexible Arbeitszeiten wurde 1993 bei der Volkswagen AG eingeführt. Flexible Arbeitszeiten und die für eine nachhaltige Entwicklung notwendige Arbeitszeitverkürzung werden jedoch weitreichende Folgen für die Produktions- und Arbeitsstrukturen, den einzelnen und die Gesellschaft haben. Der gesamte Stellenwert und die Bedeutung von Arbeit werden sich  ändern müssen.

· Der derzeitige Stellenwert des Berufs für das Selbstbewußtsein und die gesellschaftliche Stellung wird abnehmen müssen, umgekehrt müssen soziale Tätigkeiten und Aktivitäten höher bewertet werden.

· Die Menge an Arbeit in Industrie und produzierendem Gewerbe muß als begrenzt angesehen werden, ebenso diejenigen  Dienstleistungen, die für diese Sektoren erbracht werden und deren Produktivität steigern.

· Der Umfang der individuellen Arbeitszeit kann stärker selbst bestimmt werden.

· Der/die einzelne hat mehr Zeit für Selbstverwirklichung oder: Mehr Zeit muß selbst sinnvoll ausgefüllt werden - wobei nicht mehr Geld für Konsum zur Verfügung stehen wird.

Diese Entwicklungsnotwendigkeiten bergen enormen sozialen Sprengstoff, für die Gesellschaft und ganz besonders für die Gewerkschaften zeichnen sich Konflikte zwischen verschiedenen Interessen ab. Um so wichtiger wird eine intensive Diskussion dieses Themas in den Gewerkschaften sein, um den Wandel zu gestalten und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.

6 Nachhaltige Entwicklung lokal 

6.1 Lokale Agenden 

Ein Grundgedanke der nachhaltigen Entwicklung ist, daß globale Probleme auch auf lokaler Ebene behandelt und gelöst werden müssen. Das Motto „Global denken, lokal handeln“ drückt dies aus. Auf lokaler Ebene werden Betroffene und Verursacher direkt angesprochen. Viele sonst abstrakt erscheinende Probleme werden vor der eigenen Haustür konkret. In der lokalen Umsetzung werden die Spielräume für Veränderungen besser erkennbar, Maßnahmen und Ziele können auf die lokalen Bedingungen und Probleme zugeschnitten werden. Die Umsetzung kann effizienter werden.

Bis Ende 1996 sollten - so fordert die Agenda 21 1992 - die Mehrzahl der Kommunen einen Konsultationsprozeß zur Erarbeitung einer lokalen Agenda 21, eines Maßnahmenkatalogs zur Umsetzung nachhaltiger Entwicklung auf lokaler Ebene, durchgeführt haben. Die Initiative dazu soll von der Kommunalpolitik und -verwaltung ausgehen. BürgerInnen, die Wirtschaft, die Kirchen, wissenschaftliche Einrichtungen, Verbände und sonstige lokale Gruppen sollen kontinuierlich an dem Prozeß beteiligt werden. In Deutschland ist dieses Ziel bisher nicht erreicht, die Aktivitäten zur Erarbeitung von lokalen Agenden beginnen erst jetzt in breiterem Umfang,. Nur eine Reihe von „Pionieren“ hat schon vor einigen Jahren mit der Erarbeitung von lokalen Agenden begonnen (unter anderem Berlin-Köpenick, Dörverden, München, Münster, Osnabrück, Ostraum Leipzig , Region Lahm-Lohberg, Trier, Ulm).

Das übliche Vorgehen in Deutschland: Der lokale Agenda-Prozeß beginnt mit einer Befragung der Bevölkerung oder mit einer Auftaktveranstaltung, an die sich eine Diskussion des Zielkatalogs anschließt. Gleichzeitig wird der Prozeß in der Öffentlichkeit dargestellt und für seine Ziele und die Teilnahme an ihm geworben. Im gesamten Agendaprozeß können und sollen Bürgerinnen und Bürger aktiv mitarbeiten. Im ersten Schritt sollen lokalspezifische Leitbilder für Nachhaltigkeit entwickelt werden, eine erste Bestandsaufnahme der Situation, der bestehenden Probleme und möglicher Lösungsansätze wird durchgeführt.

Nach der Auswertung des Konsultationsprozesses werden Arbeitskreise zur Fortentwicklung und Vertiefung einzelner Themen und Bereiche eingerichtet. Themen sind beispielsweise

· Bürger und Ortskultur;

· Wohnqualität und Erholungswert;

· Wirtschaft und Arbeitsplätze;

· Stoff- und Energieflüsse, Klimaschutz;

· die Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen.

In einem weiteren Schritt werden konkrete Ziele benannt, auf die hingearbeitet wird und anhand derer eine Kontrolle erfolgt, ob die angewandten Maßnahmen zum Erfolg führen. Anschließend wird ein Aktionsplan aufgestellt, der Strategien und Maßnahmen für Handlungsfelder wie „Frauen und Arbeit“, „nachhaltige Abfallwirtschaft“ oder „nachhaltige Energiekonzepte“ umfaßt, Prioritäten setzt und notwendige Ressourcen, wie Material, Arbeitskraft und finanzielle Mittel festlegt. Inhalt des Aktionsplans ist auch die Umsetzung und deren Kontrolle. Im nächsten Schritt erfolgt dann die Umsetzung, die sowohl durch Träger als auch durch Projektgruppen erfolgen kann. Deren Erfolge werden kontrolliert, ggf. müssen Maßnahmen oder Ziele korrigiert werden. Lokal und regional bestehen Möglichkeiten der Umsetzung nur innerhalb eines rechtlich durch die Bundes- oder Landesregierung vorgegebenen Rahmens. Prinzipiell sind alle Handlungsfelder einer Kommune von der Agenda betroffen. Im Gegensatz zur bisherigen Vorgehensweise müssen im Rahmen der lokalen Agenda 21 ökologische, soziale und ökonomische Komponenten im Zusammenhang diskutiert werden.



Abb. XY Ablauf lokale Agenda

Bei der Erstellung lokaler Agenden sind eine Reihe von Schwierigkeiten zu lösen.

1. Dieser neue Ansatz zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der verschiedenen Gruppen muß mit den bestehenden Entscheidungs- und Handlungsebenen verknüpft werden. Wenn für die Beteiligten die reale Bedeutung einer lokalen Agenda klar ist, z. B. wie die Verwaltung und die demokratisch gewählten Gremien mit den Empfehlungen, Zielen und Maßnahmen aus dem Agendaprozeß umgehen werden, wird die Bereitschaft für eine engagierte Mitarbeit steigen.

2. Es müssen ausreichende finanzielle und personelle Mittel für die Erstellung einer lokalen Agenda vorgesehen werden. Der gesamte Prozeß muß gesteuert werden. Die Öffentlichkeit muß laufend unterrichtet werden. Diskussionen und Arbeitsgruppen brauchen eine fachkundige Moderation, geeignete Räumlichkeiten für Treffen und fachliche Unterstützung und Zuarbeit, z. B. müssen Informationen und Daten gesucht und zur Verfügung gestellt werden. Zwar sehen nach Umfragen in Deutschland inzwischen etwa 75 % der Städte die Erarbeitung einer Lokalen Agenda 21 als ihre Aufgabe an, die notwendigen Mittel werden aufgrund der kommunalen Finanzknappheit aber nur zögernd zur Verfügung gestellt. Einige Länder haben deshalb gezielt Fördermittel für die Kommunen zur Verfügung gestellt.

3. Die auf das jeweilige eigene Interessen- und Arbeitsgebiet der Akteure beschränkte Kompetenz und Erfahrungen müssen erweitert werden. Die „drei Säulen der Nachhaltigkeit“ Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft müssen in ihren Wechselwirkungen betrachtet werden.

Deshalb sind folgende Merkmale für lokale Agenda-21-Prozesse unabdingbar:

· inhaltliche Ausrichtung an der Agenda 21;

· transparente Durchführung mit Erstellung eines Agendafahrplans zu Beginn;

· partizipative Durchführung mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und der Bürgerschaft;

· Prioritätensetzung entsprechend der lokalen Problemlage, unter Einbezug der regionalen und globalen Effekte;

· der Prozeß muß langfristig angelegt werden und auf eine kurz-, mittel- und langfristige Umsetzung der Ergebnisse zielen;

· Aufgreifen der bestehenden Ansätze und Initiativen;

· Finden eines breiten Konsenses, Zulassen eines Dissenses in Einzelpunkten;

· Festlegung bereits zu Beginn, in welcher Form die Ergebnisse in den politischen Prozeß einfließen, wie sie berücksichtigt werden und welchen Stellenwert sie in der Entscheidungsfindung haben werden;

· Erarbeitung eines nachhaltigen Leitbildes für die Stadt;

· Erkennen der notwendigen langfristigen strukturellen Veränderungen als Chance, vor allem in Hinblick auf Arbeitsplätze, Flächennutzung, Wirtschaft und Verkehr.

6.2 Kommunales Umwelt-Audit

Kommunale Umweltpolitik muß vielfältige Aufgaben erfüllen, eine mangelnde Abstimmung zwischen den  zuständigen Einrichtungen und Fachressorts und das Fehlen von Managementstrukturen wirken oft hemmend. Um Abhilfe zu schaffen, wurde das Modell des betrieblichen Umweltmanagements und der Betriebsprüfung nach der EG-Umwelt-Audit-Verordnung auf die Kommunen übertragen. Die Kommunen sollen Strukturen schaffen, die es ermöglichen, umweltrelevante Entwicklungen eindeutig zu identifizieren und systematisch zu bewerten. Die Formulierung von Zielvorgaben und deren Kontrolle soll auch in Kommunen als Mittel dienen, Umweltschutz effizient umzusetzen und laufend zu verbessern. Im Unterschied zum betrieblichen Umweltmanagement sind beim kommunalen Umweltmanagement nicht nur die direkten Umweltauswirkungen, wie Energie-, Wasser-, Stoffverbrauch oder der Abfall und das Abwasser zu betrachten, sondern auch die indirekten, die sich aus Verwaltungsentscheidungen ergeben können und die direkte Umweltauswirkungen um ein Vielfaches übertreffen können. Das Umweltmanagementsystem zielt nicht auf die Überprüfung einer einzelnen Verwaltungsentscheidung (z. B. ein Bebauungsplan, eine Baugenehmigung, Neuorganisation der Abfallwirtschaft) ab. Es soll vielmehr sicherstellen, daß alle umweltrelevanten Gesichtspunkte bei Entscheidungen berücksichtigt werden und dazu geeignete Verfahren, Strukturen und Kontrollen geschaffen werden.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen in Deutschland mit kommunalen Umwelt-Audits lassen sich folgende Vor- und Nachteile erkennen:

1. In der Regel entstehen den Kommunen zusätzliche personelle und finanzielle Belastungen - durch die umfangreiche Bestandsaufnahme, durch die Erarbeitung und den Aufbau eines neuen Managementsystems, durch Informationen und Schulung der MitarbeiterInnen. Hemmnisse sind daher oft fehlende Mittel für eine Anschubfinanzierung. Als weitere Hemmnisse erweisen sich häufig ein befürchteter Kompetenz- und Mittelverlust in bestimmten Abteilungen.

2. Die Umweltleistungen der Kommunen und der Umweltschutz werden verbessert.

3. Kosten werden durch die Erschließung von Einsparpotentialen bei Energie, Abfall, Wasser, durch die Verringerung von Umweltrisiken und die Vereinfachung von Verwaltungsabläufen reduziert.

4. Die Einbeziehung von ökologischen Belangen in die kommunale Entscheidungsfindung erhöht die Planungssicherheit und die Attraktivität der Kommune (für Arbeitsplätze, als Wohnort etc.)

Kommunales Umwelt-Audit und Umweltmanagement sind kein Ersatz für lokale Agenden. Aber: eine Kommune, die ein Umweltmanagementsystem entwickelt, hat wesentlich bessere Voraussetzungen, einen erfolgreichen Agendaprozeß durchzuführen. Er kann im Umweltbereich von Anfang an besser strukturiert werden, und die Kommune kann die inhaltlichen Anforderungen in diesem Bereich schneller erfüllen. In verschiedenen Städten in Baden-Württemberg erfolgt beispielsweise im Rahmen der Umsetzung eines kommunalen Umwelt-Audits eine Verabschiedung von Umweltpolitik bzw. Umweltleitlinien, die sich zu einer nachhaltigen Entwicklung bekennen. Damit sind wesentliche (Teil-)Bereiche der Agenda 21 von Seiten der Kommune benannt, nämlich die Einbeziehung von Umweltzielen in die Entscheidungsfindung auf Politik-, Planungs- und Managementebene. Dies kann als Ausgangsbasis für den Agendaprozeß dienen. Die Kommune wirkt als Vorbild für andere Beteiligte.

7 Umweltpläne und nachhaltige Entwicklung

Die wesentlichen Aufgaben für die Industrieländer bei der Umsetzung nachhaltiger Entwicklung sind  entsprechend den Vereinbarungen der Konferenz von Rio de Janeiro die Einführung von nachhaltigen Produktions- und Konsummustern (also einer Reduktion der Umweltbelastungen und des Ressourcenverbrauches) und die finanzielle, wirtschaftliche und technologische Unterstützung vor allem derjenigen Länder, in denen die Grundbedürfnisse der Bevölkerung bisher nicht angemessen gedeckt werden können. Die Entwicklung nachhaltiger Produktions- und Konsummuster braucht Orientierungsrahmen, in den Industrieländern ist zwangsläufig einer mit Bezug zur Umwelt vorrangig. Den ersten umfassenden "Nationalen Umweltpolitikplan” erstellten 1989 die Niederlande. Inzwischen verfügen zwei Drittel aller Industrieländer über eine nationale Umweltplanung.

Nach Jänicke weisen nationale Umweltpläne folgende Merkmale auf:

· einvernehmliche Formulierung langfristiger Umweltziele (Konsens),

· Einbeziehung wichtiger anderer Ressorts (Querschnittspolitik),

· Beteiligung der Verursacher an der Problemlösung (Verursacherbezug),

· Breite Beteiligung von Kommunen, Verbänden und Bürgern (Partizipation),

· Orientierung an einem globalen, meist auch wissenschaftlichen Konsens über langfristige Problemlagen und

· Berichtspflichten über erzielte Verbesserungen (Monitoring).

Der Nationale Umweltpolitikplan der Niederlande von 1989 (NEPP), der 1993 fortgeschrieben wurde (NEPP 2) - der dritte Plan (NEPP 3) wird derzeit vorbereitet -, ist nach Zielqualität, Verbindlichkeit und gesellschaftlicher Beteiligung der weitestgehende. Er ist international zum Modell geworden. Er enthält 200 meist quantifizierte und zeitlich befristete Einzelziele. Er wurde vom Umweltamt (RIVM) konzipiert, vom Umweltministerium durchgesetzt und von wichtigen Ministerien (Verkehr, Wirtschaft, Landwirtschaft) mit getragen. Die Zielbildung erfolgt konsensual und auf breiter gesellschaftlicher Basis. Nationale und provinziale Vierjahrespläne sind seit 1993 gesetzlich vorgeschrieben. Eine Besonderheit des niederländischen Plans ist die Unterfütterung durch freiwillige, aber verbindliche und überprüfte Vereinbarungen (convenants), vor allem mit Industrieverbänden. Die Verdeutlichung eines gegebenenfalls weitergehenden Handlungsbedarfs bei Defiziten (die z. B. in der Verkehrspolitik erkennbar wurden), ist eine explizite Funktion dieses Planes und hatte schon im zweiten Umweltplan von 1993 zu Revisionen geführt. Die Umwelt​ziele beziehen sich vor allem auf die Minderung von Emissionen (Treibhausgase, Luftschadstoffe, eutro​phierende Substanzen, toxische Substanzen) und auf Abfallbehandlung und -verwertung, urbane Umweltbelastungen und die Grundwasserbelastung. Die Umweltziele wurden aus dem Konzept der kritischen Belastungen (Critical loads) abgeleitet. In zeitlicher Staffe​lung werden Umweltziele und Planziele angestrebt, wobei sich letztere an dem zusammen mit den Akteuren für erreichbar Gehaltenen aus​richten. Zwischen beiden besteht vielfach noch eine erhebliche Differenz - auch mittelfristig. Das Konzept des Umweltraums wird im Zusammen​hang mit dem Ziel der Schaffung von nachhaltigen Produktions- und Konsummustern als nützlich, aber noch zu unbestimmt bezeichnet. Den Beginn eines Ressourcen​managements soll die Identifizierung von nationalen Ressourcenbeständen, die Einrichtung einer „Buchhaltung“ für natürliche Ressourcen und die Erfassung der anthropogenen Verteilung von wichtigen Stoffen in der Umwelt bilden. Der nationale Umweltplan adressiert bisher überwiegend die klassischen Umweltprobleme. Neu ist das angestrebte hohe Schutzniveau, das sich an der langfristigen Belastbarkeit der Umwelt orientiert, die Umsetzung über sog. Convenants und die angestrebte Selbstregulation im Umweltschutz. Probleme bei der Um​setzung und die bisher nicht ausreichende Verankerung des Strukurwandels hin zu nachhaltigen Produktions- und Konsummustern werden zumindest offen diskutiert. Der Plan enthält einen umfangreichen Maßnahmenkatalog zu den ver​schiedenen Bereichen. Eine Beurteilung von Effektivität und Praktikabilität ist im einzelnen jedoch nicht möglich, der Bericht enthält aber bereits eigene Beurteilungen. Die Erreichbarkeit einer bestimmten Akteursgruppe wird für entscheidend gehalten - eine Umsetzung mit der Großindustrie ist einfacher als mit vielen kleinen Betrieben oder mit einer bestimmten Konsumentengruppe.

Tabelle x: Nationale Umweltpläne in entwickelten Marktwirtschaften

Land
Umweltplan (offizielle Bezeichnung) 
Jahr

Niederlande
Nationaler Umweltpolitikplan (NEPP); NEPP+; NEPP 2 
1989/90/93

Dänemark
Action Plan for Environment and Development; Nature and Environment Policy Plan; sectoral action plans, e.g. Energy 2000 (1990)
1988

1995

Finnland
Sustainable Development and Finland;

Finnish Action for Sustainable Development 
1989/90

1995

Großbritannien
This Common Inheritance: Britain's Environmental Strategy;

Sustainable Development: The UK Strategy
1990 

1994

Kanada
Canada's Green Plan for a Healthy Environment 
1990

Frankreich
Nationaler Plan für die Umwelt/Plan Vert
1990

Südkorea
Master Plan (1991); Korea's Green Vision 21
1991/95

Neuseeland
Resource Management Act (1991); Environment 2010 Strategy
1991/95

Australien
National Strategy for Sustainable Development 
1992

Schweden
Enviro '93, Towards Sustainable Development in Sweden
1993/1994

Österreich
Nationaler Umweltplan (NUP) 
1995

Japan
The Basic Environment Plan; Action Plan for Greening Government Operations
1995

Portugal
Nationaler Umweltpolitikplan (Plano Nacional da Politica de Ambiente)
1995

Schweiz
Aktionsplan für die nachhaltige Entwicklung in der Schweiz
geplant für 1997

Quelle: Jänicke/Jörgens (1996)
Die Umweltpläne sind in ihrer Zielsetzung, Detaillierung, Konkretisierung und den gewählten Umsetzungsinstrumenten sehr unterschiedlich.

Dänemark hat schon 1988 - in Anlehnung an den Brundtland-Report - einen Aktionsplan für Umwelt und Entwicklung vorgelegt, der u. a. das ehrgeizige Ziel einer Reduzierung der CO2-Emissionen um 20 Prozent bis zum Jahre 2005 (gegenüber 1988) hatte. Die Stärke des Landes waren aber sektorale Fachpläne, etwa die Pläne für die Meeresumwelt, für Abfall oder Transport und besonders der Plan "Energie 2000” von 1990. Dieser wurde 1996 für den Zeitraum bis 2030 fortgeschrieben ("Energy 21”) und enthält u. a. quantitative Ziele für die Senkung des Energieverbrauchs (um 15 Prozent), die Halbierung der CO2-Emissionen und die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien auf ein Drittel. Eine umfassende "strategische Umweltplanung” wurde 1993 beschlossen. Der Beschluß fiel mit einer umfassenden ökologischen Steuerreform zusammen, die stark auf Umweltabgaben setzt und die Energiesteuern planmäßig bis 2000 erhöht. Das integrierte Planungssystem befindet sich noch im Aufbau, ist aber bereits im Umweltbericht von 1995 vorhanden. Ziel ist u. a. eine "Minimierung des Ressourcenverbrauchs” und eine systematische Integration von Umweltkriterien in die wirtschaftsnahen Politikfelder, insbesondere Energie, Transport und Landwirtschaft. Ähnlich den Niederlanden hat Dänemark eine vorwiegend auf Verursachersektoren bezogene, breit akzeptierte, dialogförmige und auf technische Innovationen gerichtete Form der Umweltplanung. Der dänische Energieplan 2000 hat zu einer Verringerung der (export­ und klimabereinigten) CO2-Emissionen seit 1988 beigetragen. Die Maßnahmen waren insgesamt mit wirtschaftlichen Erfolgen (bei Export und Beschäftigung) verbunden. Defizite ergaben sich auch hier beim Transportsektor. Sie führten im fortgeschriebenen Plan "Energie 21” 1996 zur Festlegung verschärfter Maßnahmen für diesen Bereich.

Erstaunlicherweise kommt die seit 1991 (im Zeichen hoher Umweltbelastung und politischer Umwälzungen) eingeführte nationale Umweltplanung Südkoreas der niederländischen in vielen Punkten sehr nahe. Wie diese ist sie gesetzlich verankert und bis in die Budgetierung konkretisiert. Der erste Fünfjahresplan umfaßte ein Kostenvolumen in der Größenordnung von einem Prozent des Bruttosozialprodukts. Wie in anderen Ländern spielen sektorale Fachpläne (insbesondere für Abfall, Energie und Raumordnung) eine ergänzende Rolle. Die knapp 30 quantitativen Zielvorgaben des 1995 beschlossenen Zehnjahresplanes ("Korea's Green Vision 21”) wurden vom Umweltministerium und seiner Planungsabteilung in z. T. konfliktreichen Abstimmungsprozessen mit anderen Zentralverwaltungen durchgesetzt. Der Plan wird laut Gesetz vom Staatsrat beschlossen. Im Gegensatz zum niederländischen Umweltplan folgt der südkoreanische eher der bisherigen autoritativen und mit den Großkonzernen abgestimmten Wirtschaftsplanung des Landes, als daß er auf einer breiten gesellschaftlichen Basis beruht (auch wenn diese ausdrücklich betont wird).

Auch für den 1996 ausgelaufenen mittelfristigen Plan Südkoreas ergab sich ein Revisionsbedarf. Nach der Bilanz des Umweltministeriums für 1995 wurde das ehrgeizige Teilziel der Verringerung der hohen Schwefeldioxid-Belastung vorzeitig erfüllt; auch die städtischen Grünflächen nahmen stärker als geplant zu; die Investitionen erreichten insgesamt etwa den vorgesehenen Rahmen. Aber beim Gewässerschutz, beim Abfall und bei der Ausweitung von Naturschutzflächen wurden die z. T. sehr ehrgeizigen Planvorgaben ein Jahr vor Beendigung der Planungsperiode unterschritten. Das Berichtswesen ist präzise genug, um einen weitergehenden Handlungsbedarf zu verdeutlichen.

Wiederum einen anderen Ansatz verfolgt die nationale Umweltplanung Neuseelands. Die "Environment 2010 Strategy” beruht auf der Basis eines Umweltgesetzes, das seit 1991 interessanterweise den Namen "Resource Management Act” trägt und ausdrücklich auf das Ziel nachhaltiger Entwicklung ausgerichtet ist. Das Gesetz war mit einer radikalen Verwaltungsvereinfachung verbunden; 167 Gesetze und Verordnungen wurden hierdurch zusammengefaßt. Der Umweltplan von 1995 ist eine Art Über-Plan, der elf vorrangige Problemfelder festlegt, für die von anderen Sektoren und dezentralen Akteuren - teils in eigenen Plänen - konkrete Handlungsziele festzulegen sind. Wichtig am neuseeländischen System der Umweltplanung sind aber die im "Resource Management Act” festgelegten Mechanismen der Integration von Nachhaltigkeitszielen in den Planungsalltag von Politik und Gesellschaft. Hierfür ist auch eine spezielle rechtliche Überprüfungsinstanz - das Planning Tribunal (seit 1996: Environment Court) - vorgesehen. Wie in den zuvor genannten Fällen ist die Umweltplanung mit klaren Berichtspflichten und Revisionsmechanismen verbunden. Erste Folgen sind u. a. freiwillige Umweltvereinbarungen mit Industrieunternehmen, ein massiver Anstieg der Forschungsförderung für umweltfreundliche Technologien und die Ankündigung einer CO2-Abgabe, falls das Klimaziel nicht anders erreicht werden kann.

Auch wenn bereits erste Erfolge erzielt wurden, ist es für eine Erfolgsbilanz derartiger Umweltpläne noch zu früh. Aber schon heute kann festgestellt werden:

· Sie konfrontieren die Verursacher langfristiger Umweltprobleme - und die ihnen nahestehenden Politkressorts - mit der Notwendigkeit und Chance eigener Problemlösungen.

· Sie erweitern die Basis der Umweltpolitik und tragen sie über den Staat hinaus in die Gesellschaft.

· Sie haben gerade auch dort, wo Ziele nicht erreicht wurden, einen wichtigen Impuls zu weitergehenden Maßnahmen gegeben.

· Als ihre Wirkungen sind insgesamt nicht nur direkte Umweltverbesserungen, sondern die erzielten  Lernprozesse bei den Beteiligten anzusehen.

Ökologische Nachhaltigkeitsstrategien greifen international weit um sich. Ihre Vernachlässigung kommt einem wirtschaftlichen Standortnachteil nahe; eine wachsende Weltbevölkerung und eine ständig steigende globale Güterproduktion bei begrenzter ökologischer Belastbarkeit der Erde werden zu ständig höheren Umweltansprüchen an Technologien und Produkte führen. Wer die Globalisierung der Wirtschaft zum Argument gegen den Umweltschutz macht, übersieht das Ausmaß, in dem der Weltmarkt heute bereits durch eine Globalisierung des Umweltschutzes bestimmt wird. Umweltschutz schafft Arbeitsplätze (in Deutschland bereits fast drei Prozent der Beschäftigten), und die internationalen Vorreiter in der Umweltpolitik waren stets auch technologische Pioniernationen. Südkorea, das in seinem Zehnjahresplan des Umweltschutzes von 1995 von dem Motto "Vom Musterland des Wirtschaftswachstums zum Musterland der Umwelterhaltung” ausgeht, formuliert dort zugleich eine ehrgeizige Exportstrategie für Umwelttechnik. Neuseeland hebt in seiner "Environment 2010 Strategy” das grüne Image des Landes als Exportvorteil hervor und betont seine Wettbewerbschancen durch ressourceneffiziente Technologien. Dänemark verweist auf die bereits eingetretenen Export­ und Beschäftigungswirkungen insbesondere seines unlängst aktualisierten Plans „Energie 2000“ von 1990. In den Niederlanden hat seit dem ersten Umweltplan (1989) die Bedeutung umweltfreundlicher Technologien, wie beabsichtigt, signifikant zugenommen .Wirtschaftliche Vorteile werden mit besonderem Nachdruck im Bericht "Sustainable America” (1996) des von Präsident Clinton eingesetzten Rates für Nachhaltige Entwicklung betont: Umweltfreundliche Technologien und Produkte seien für die regionale Wirtschaftsentwicklung günstig und "vorrangiger Kandidat” für verbesserte amerikanische Exportchancen.

Ein deutscher Umweltplan für nachhaltige Entwicklung 

Die Bundesrepublik Deutschland war in den vergangenen Jahrzehnten international ein Vorreiter im Umweltschutz. Sie verfügt über eine Reihe von Umweltfachplanungen und kann in Teilbereichen, wie z. B. der Luftreinhaltung, dem Gewässerschutz und der Kontrolle von Gefahrstoffen auch eindrucksvolle Erfolge vorweisen. In den letzten Jahren ging diese Vorreiterrolle aber langsam verloren. Ein Indiz dafür ist, daß bisher weder eine offizielle Strategie nachhaltiger Entwicklung entwickelt noch ein nationaler Umweltplan vorgelegt wurde. Als Nachteil erweist sich zunehmend die fehlende Koordination zwischen den einzelnen Gebieten des Umweltschutzes und die Zersplitterung des Umweltrechtes. Mit einem nationalen Umweltplan könnte Deutschland  zwar nicht erneut zu einem Vorreiter werden, aber zumindest an den Standard fortschrittlicherer Länder anschließen. Der umweltpolitische Nutzen eines solchen nationalen Umweltplanes besteht darin,

· daß schleichenden Umweltverschlechterungen wie Flächenverbrauch, Bodenkontaminationen oder Grundwasserbelastungen begegnet werden kann.  Denn bei diesen Problemen besteht oft keine unmittelbare Betroffenheit. Massenmedien und Parlament reagieren meist nur auf negative Erfahrungen. Sie müßten aber einer Problemanalyse folgen, die nur auf wissenschaftlichen Prognosen beruht. Das einzige Thema, bei dem dies bisher ausnahmsweise und zumindest ansatzweise geglückt ist, ist der Treibhauseffekt.

· daß das Akkumulationsproblem der vielen kleinen Umweltbelastungen auf der Basis von wissenschaftlich begründeten Zielen in Angriff genommen werden kann. Auch wenn die Emissions- oder Abfallmengen inzwischen jedes Jahr leicht sinken, nehmen die angehäuften Bestände an Schadstoffen und die Summe der Eingriffe in der Umwelt zu. Nur so sind radikale Zielvorgaben des niederländischen Umweltplans oder des BUND/MISEREOR-Konzepts für ein zukunftsfähiges Deutschland verständlich.

· daß nationale Umweltplanung im Sinne der Agenda 21 die Verursacher  und die für sie zuständigen Politikressorts in die Problemlösung einbezieht und dadurch die Handlungsmöglichkeiten der Umweltpolitik verbessert.

· daß die Umweltpolitik entlastet wird, indem der nationale Umweltplan als Orientierungsrahmen dient und die Umsetzung häufig auf nichtstaatliche Akteure delegiert werden kann. Der Staat kann sich auf flankierende Maßnahmen beschränken und greift erst dann ein, wenn dezentrale Maßnahmen sich als unzulänglich erweisen. Umweltplanung wird daher mit Verwaltungsvereinfachungen verbunden sein.

· daß Transparenz, Effektivität, Vernetzung und Kontrollierbarkeit von umweltpolitischen Zielvorgaben, die bisher in zahlreichen Fachplanungen und Gesetzen verstreut vorliegen, verbessert werden.

Aber auch wirtschaftliche Gründe sprechen für eine umweltpolitische Langzeitplanung:

· Die Umweltpolitik wird für Investoren langfristig kalkulierbar, kurzfristige Veränderungen der Politik nehmen ab, und das Investitionsrisiko für umweltbewußte Pionierunternehmen sinkt.

· Sie schafft systematischer Anreize, Ressourcen effizient und kostengünstig zu verwenden, Umweltkosten zu senken und durch Umweltschutz Wettbewerbsvorteile zu erringen.

· Langfristig unvermeidbare Umweltschutzmaßnahmen werden wirtschaftsverträglich gestaltet oder mit wirtschaftlichen Vorteilen verbunden.

· Ökologischen Standortverschlechterungen, unbezahlbaren Schadenskosten und folgenschweren Verlusten an Naturkapital kann begegnet werden.

Ein nachhaltiger Umweltplan mißt dem Staat eine maßgebliche Rolle im Planungsprozeß zu. Er enthält klare, nach Möglichkeit quantifizierte Ziele und Zeitvorgaben. Seine Erstellung erfolgt in enger Abstimmung zwischen dem Umweltressort und den wirtschaftsnahen Verwaltungen (speziell denjenigen für Industrie, Verkehr, Energie, Bau, Landwirtschaft), um diese systematisch an der Lösung langfristiger Umweltprobleme zu beteiligen. Regierung und Industrie kooperieren mit dem Ziel der "Internalisierung von Verantwortung”. Das Instrument der freiwilligen Vereinbarungen spielt dabei eine zunehmende Rolle. Die Beteiligung und Information der Öffentlichkeit mobilisiert zusätzliche politische Ressourcen. Er enthält festgelegte Berichtspflichten und eine klare Überprüfung der Zielerreichung. Eine rechtliche Basis der Planung ist sinnvoll, um diese auf Dauer zu stellen und von Regierungswechseln oder politischen Konjunkturen unabhängig zu machen - ein Gesetz über einen nationalen Umweltplan bildet seine rechtliche Grundlage. Eine nationale Umweltplanung ist mit so vielen Teilschritten verbunden, daß sie nur nach einer Institutionalisierung durchführbar wird. Wichtig ist eine klare, förmliche Aufgabenzuweisung. Als Institutionen kämen das Umweltbundesamt und das Umweltministerium in Frage. Eine angemessene, professionelle Infrastruktur ist erforderlich. Bei der Darstellung der Umweltziele sollten die zentralen Problemfelder den wichtigsten Verursacherbereichen zugeordnet werden. Konsensgespräche, freiwillige Selbstverpflichtungen etc. werden dadurch erleichtert.

Nach einem Gutachten (Jänicke/Carius/Jörgens 1996) im Auftrag der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Schutz des Menschen und der Umwelt” sollte die Erstellung eines deutschen Umweltplanes in folgenden Schritten erfolgen:

· Erstellung einer umfassenden Wissensbasis mit bereits bestehenden Zielvorgaben, der wissenschaftlichen Darstellung und Prognose zentraler Umweltprobleme, den wichtigen wissenschaftlichen Zielempfehlungen, den internationalen Erfahrungen (best practice) sowie der Analyse der bisherigen Hemmnisse bei erfolgreichen Maßnahmen.

· Ein darauf basierender hochrangig initiierter öffentlicher Diskurs, der die Repräsentanten wichtiger Verursacherbereiche und "ihrer” Ministerien beteiligt. Dabei geht es um die Frage, welche Problemlösungen die Verursacherbereiche selbst - nach intensiver Befassung mit der Umweltsituation - bieten oder akzeptieren können.

· Die Vorlage eines Planentwurfs durch das Umweltministerium, in Verbindung mit dem Umweltbundesamt bzw. dem Sachverständigenrat für Umweltfragen. Mit ihm als Grundlage kann ein voraussetzungs­ und folgenloses Palaver vermieden werden.

· Beratung, Beschluß und die spätere Bewertung des Umweltplans erfolgen in einem Planungsrat, dem die zuständigen Ministerien, Vertreter wichtiger Interessen, des Bundestages, der Länder, der Verwaltungen und der Wissenschaft angehören. Die daraus folgende Festlegung von Maßnahmen sollte durch Arbeitsgruppen des Rates zusammen mit speziellen Verursacherbereichen erfolgen.

· Erst wenn ein nationaler Umweltplan vorliegt, haben dezentrale Akteure wie Branchen, Bundesländer oder Städte einen Orientierungsrahmen für die zielstrebige Umsetzung in ihrem Verantwortungsbereich. Freiwillige Vereinbarungen sollten ihm folgen. Sie sind heute nicht nur in den Niederlanden und in Japan (wo sie eine lange Tradition haben), sondern in vielen Ländern verbreitet. Wirkungen läßt dies vergleichsweise weiche Instrument aber nur erwarten, wenn hinter ihm die Androhung staatlicher Auflagen steht.

· Das weiche Instrument der Umweltplanung wiederum bedarf der Berichtspflicht und der regelmäßigen Bewertungen der Planumsetzung.

· Umweltpläne können im übrigen auch von einzelnen Bundesländern vorgelegt werden, die für einen Teil der sektoralen Fachplanungen ohnehin die Zuständigkeit besitzen. Das Bundesland Oberösterreich hat 1995 ein eigenes Umweltprogramm mit immerhin 180 Einzelzielen vorgelegt (Oberösterreichische Umweltakademie 1995).

· Hinreichend chancenreich dürfte die Umsetzung eines nationalen Umweltplans erst durch flankierende Maßnahmen des Bundes sein. Das betrifft ein breites Spektrum von Maßnahmen: von der Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur und einer institutionellen (möglichst gesetzlichen) Verankerung des Planungsprozesses über die breite Information der Bevölkerung bis zur Absicherung freiwilliger Vereinbarungen durch die Alternative staatlicher Auflagen. Eine besondere Flankierungsfunktion hat die Ökologisierung des Steuer­ und Finanzwesens, die den Energie­, Rohstoff­ und Flächenverbrauch langfristig verteuert, umweltschädliche Subventionen abbaut und den Faktor Arbeit entlastet.

Eine auf Nachhaltigkeit angelegte nationale Umweltplanung ist kein beiläufiger Routineakt der Umweltverwaltung, kombiniert mit unverbindlichen Gesprächsrunden. Sie ist ein strategischer Ansatz zur Überwindung bisher ungelöster ökologischer Langzeitprobleme. Sie muß von der Regierung gewollt sein und mit Geschick und Zielstrebigkeit verfolgt werden. Sie muß von allen Beteiligten als Lernprozeß akzeptiert werden, der seine Wirkungen nicht sofort erzielen kann. Von den Umweltverbänden wird dabei Geduld und langer Atem, von der Wirtschaft die Einsicht gefordert, daß Unbeweglichkeit in den Umweltfragen für ein hochentwickeltes Land wie Deutschland zum entscheidenden Standortnachteil werden wird; wenn die Sanierungskosten der akkumulierten Umweltschäden die Leistungskraft der Wirtschaft übersteigen und wenn für ein Zurückbleiben beim langfristigen Umweltschutz ein hoher Preis auf den Märkten gezahlt werden muß, die langfristig immer stärker von ökologischen Zukunftserfordernissen und einer entsprechenden Globalisierung des Umweltschutzes geprägt sind.

Die Hindernisse könnten dadurch überwunden werden, daß sich nationale Umweltplanung zunächst ausschließlich auf mittelfristige Maßnahmen beschränkt, die wirtschaftliche Vorteile bieten: die Steigerung der Ressourcenproduktivität, die gezielte Senkung von Material­, Energie­, Transport­, Versicherungs­ oder Abfallkosten, die Profilierung auf den durch Umweltkennzeichen geprägten Gütermärkten oder den Export von kommunalem Umwelt-Know-how. Nationale Zielvorgaben, die über einen breiten Diskurs in Umweltplänen (oder Nachhaltigkeitsstrategien) förmlich verankert werden, sind Signale dafür.

8 Gewerkschaften und Nachhaltige Entwicklung

Das Konzept nachhaltiger Entwicklung mit der Berücksichtigung von sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten in ihren Wechselwirkungen entspricht den klassischen Gewerkschaftstraditionen. Die Forderungen nach  Partizipation und Mitbestimmung, nach gleichen Rechten für Frauen, nach Vorrang für die Deckung menschlicher Grundbedürfnisse, nach besserem Schutz am Arbeitsplatz und nach sozialer Absicherung und nicht zuletzt das Bekenntnis zu internationaler Solidarität sind beste Tradition gewerkschaftlicher Arbeit. Der DGB und seine Gewerkschaften verstehen sich nicht nur als Interessenvertretung der Arbeitnehmer, Auszubildenden , Arbeitssuchenden und Ruheständler, sondern als gesellschaftliche Organisation mit übergreifendem Gestaltungsauftrag. 1972 beschloß der DGB die ersten Leitsätze zum Umweltschutz, 1982 wurde Umweltschutz in das Grundsatzprogramm aufgenommen und  1985 wurde das Umweltprogramm „Umweltschutz und qualtitatives Wachstum“ verabschiedet. In seiner Neufassung  von 1996 wurde eine sozial-ökologische Reformstrategie zu einem Schwerpunkt erhoben. Die Gewerkschftsarbeit umfaßt den integrierten Umweltschutz, den betrieblichen Umweltschutz, die  Ökologie in Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen, den Klimaschutz, die Arbeit in internationalen Gremien und Projekten und  die Umweltbildung- und -beratung.      

 Der DGB will Arbeitslosigkeit und die Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen gleichermaßen bekämpfen und fordert deshalb einen sozial-ökologischen Strukrturwandel. Nach Ansicht des DGB ist dazu ein internationales Vorgehen notwendig, wobei den Industrieländern, die ¾ der weltweiten natürlichen Ressourcen verbrauchen, eine besondere Verantwortung zukommt. Dennoch ist auch ein europäisches und nationales Vorgehen in vielen Bereichen möglich und sinnvoll. Im Umweltschutz ist das Ordnungsrecht unverzichtbare Grundlage, es bedarf aber der Ergänzung durch ökonomische Instrumente. Der DGB spricht sich deshalb für eine aufkommensneutrale Energiesteuer, für eine emissionsorientierte Kfz.-Steuer, für eine fahrleistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, für eine verkehrsmittelunabhängige Entfernungspauschale, für die Weiterentwicklung des Umwelthaftungsrechtes und für überprüfbare Selbstverpflichtungen von Unternehmen aus.    

Allerdings lehnt die wichtige IG Bergbau Chemie Energie eine Besteuerung von Energie und oder des Kohlendioxidausstoßes nach wie vor ab, obwohl gerade die Chemieindustrie mit vielen energieeffizienten Produkten (Beispiel Wärmedämmaterial) davon profitieren würde. 

Nachhaltige Entwicklung stellt in den Industrieländern die Aufgabe, die Arbeit neu und auch anders zu verteilen: die damit verbundenen Veränderungen der Arbeitswelt und ihrer sozialen Strukturen bedeutet für die Gewerkschaften, diese Veränderungen nachzuvollziehen und ihre eigenen Strukturen, Strategien und Ziele daraufhin zu überprüfen, ob sie der neuen Situation angemessen sind. 

Die von dem Konzept „Nachhaltige Entwicklung“ verlangte Veränderung von Produktions- und Konsumstrukturen wird in der Industrie und den Unternehmen Gewinner und Verlierer entstehen lassen. Dies betrifft in der Folge natürlich auch die dort Beschäftigten betreffen. Die Einzelgewerkschaften können sich  im Bündnis mit ihren jeweiligen Branchen und strukturkonservativen Kräften einem nachhaltigen  Strukturwandel entgegenstellen - oder aber den erforderlichen Wandel offensiv unterstützen und Rahmenbedingungen einfordern, die den berechtigten Interessen der Arbeitnehmer gerecht werden. Beispiele hierfür sind die Konflikte um die Subventionen für den Steinkohlebergbau, um neue Braunkohletagebaue oder um den Werkstoff PVC. Während es beim Steinkohlebergbau unmittelbar einleuchtend ist, daß die Unternehmen ihre Produktion nicht verändern können, ist bei PVC die Situation erst dadurch entstanden, daß die Chemieunternehmen ihre PVC-Aktivitäten in eigenen Unternehmen gebündelt haben, die dann nur noch dieses Produkt herstellten und somit auch keinerlei andere Entwicklungsmöglichkeiten mehr haben. Die Gewerkschaft Holz und Kunststoff, in der Arbeitnehmer aus den verarbeitenden Branchen organisiert sind, plädierte für eine Substitution des ihrer Ansicht nach nicht umweltverträglichen PVC und für sozialverträgliche Rahmenbedingungen der Umstellung. Die IG Chemie hingegen sah keine umweltschädlichen Eigenschaften des PVC  und benutzte in gemeinsamen Kampagnen mit der PVC-Branche das Arbeitsplatzargument, um Substitutionsforderungen abzuwehren. Dabei werden durch ein weiteres Wachstum der hochrationalisierten Fertigung von PVC-Bauprodukten Arbeitsplätze in anderen Branchen vernichtet werden.

Zwei Beispiele für eine Aufgreifen von Chancen der Nachhaltigen Entwicklungen durch Gewerkschaften:    

Die IG Bauen Agrar Umwelt setzt verstärkt auf die Verbindung von Arbeit und Umweltaspekten. Sie setzt damit offensiv auf die Chancen nachhaltiger Entwicklung. Traditionell wäre im Baubereich die Argumentation, daß die verstärkte Beachtung von Umweltaspekten beim Bauen die Kosten in die Höhe treibe, damit die Bautätigkeit verringere und somit Arbeitsplätze gefährdet seien. Stattdessen griff die Gewerkschaft eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung für den World Wildlife Fund (WWF) zum Thema Energiesparmaßnahmen auf; durch die nachträgliche Wärmedämmung von Wohngebäuden ließen sich bis zu 77.000 Arbeitsplätze (im Jahr 2005), im Jahr 2020 immerhin noch 10.000 Arbeitsplätze schaffen. Bis 2020 ließen sich etwa 45 % des Heizenergieaufwandes einsparen. Jährliche Investitionen von 8,5 Mrd. DM (2005) sinken mit Fortschreiten der Sanierung auf 2,5 Mrd. (2020) ab. Im Jahr 2020 läßt sich eine jährliche Energiekosteneinsparung von bereits 18,9 Mrd. DM erreichen. Die Gewerkschaft betont den beschäftigungs- und umweltpolitischen Nutzen. Zusammen mit Eurosolar, einer Vereinigung für die Nutzung regenerativer Energien, gab sie eine gemeinsame Erklärung heraus, die den ökologischen (Klimaschutz), den sozialen (billigeres Wohnen, besserer Gesundheitsschutz) und den ökonomischen Nutzen (mehr Arbeitsplätze) unterstrich. Gemeinsam wurde die Beseitigung von bestehenden Hemmnissen, wie nicht ausreichende Information der Öffentlichkeit, Qualifikation der Fachwelt und Profilierung der Industrie sowie traditionelle Bauordnungen, gefordert und politische Initiativen vorgeschlagen: eine ökologische Steuerreform mit Verteuerung der Energie, ein 200.000-Dächer-Förderprogramm für Photovoltaik, eine Wärmeschutzverordnung, die Altbauten mit einbezieht, die Einführung der gesetzlichen Warmmiete und eine Reihe von weiteren gezielten Einzelmaßnahmen.

Zusammen mit Bioland, einem Verband für ökologischen Landbau, informierte die Gewerkschaft die Öffentlichkeit über die arbeitsplatzschaffenden Aspekte der ökologischen Landwirtschaft - bis zu 60 % mehr Arbeitsplätze als in der konventionellen Landwirtschaft werden durch eine Umstellung geschaffen. Sie wird daher zum Beschäftigungsmotor in ländlichen Räumen - angesichts von 50.000 Arbeitslosen in der Landwirtschaft ein entscheidendes Argument. Daraus wird die Forderung abgeleitet, den ökologischen Landbau zu fördern, wozu eine Umschichtung von umweltzerstörenden und nicht sozial verträglichen EU-Agrarsubventionen erfolgen soll.

Die Beispiele zeigen, daß nachhaltige Entwicklung große Chancen bietet, die von den Gewerkschaften sorgfältig analysiert werden müssen. Dabei ist eine Kooperation mit fortschrittlichen Branchen, Arbeitgebern und Wirtschaftsbranchen nicht nur möglich, sondern zu empfehlen und weiter auszubauen. Auf der anderen Seite sollten Konflikte mit Unternehmen und Branchen nicht gescheut werden. Langfristig dürfte dem Interesse der Arbeitnehmer an sicheren Arbeitsplätzen und einer stabilen Branche mehr gedient sein, wenn diese sich den Herausforderungen nachhaltiger Entwicklung stellen, statt Veränderungen defensiv abwehren. Besonders bei umwelt- und ressourceneffizienten Lösungen bietet sich eine Kooperation mit Umweltverbänden an. Die Entwicklungsaspekte nachhaltiger Entwicklung können von Gewerkschaften, die Arbeitnehmer aus den Banken (Schuldenerlaß für Dritt-Weltländer) oder dem Handel vertreten, aufgegriffen werden. Für den Bereich Handel bietet sich eine Kooperation mit Verbraucherverbänden an. So könnte z. B. die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten, Sozial- und Umweltstandards in der Produktion in den Schwellenländern gefordert und unterstützt werden.

Notwendigkeiten und Möglichkeiten für die Gewerkschaften als Organisationen und für Gewerkschaftler/innen, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen, bestehen auf vielen Ebenen. Die Gewerkschaften müssen den Auftrag, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen, weiterhin ernst nehmen. Sie können sich dabei auf die Agenda 21 berufen, die von fast allen Staaten angenommen wurde. Sie sollten darüber hinaus auch von anderen Akteuren Aktivitäten einfordern und diese dabei unterstützen. Für die Gewerkschaften gibt es viele  Möglichkeiten:

· international durch stärkere Vernetzung mit Gewerkschaften in anderen Ländern zur Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten, Sozial- und Umweltstandards. Damit können negative Folgen der Globalisierung vermindert werden und zugleich der Druck zum Abbau von Arbeitnehmerrechten, Sozial- und Umweltstandards in Deutschland verringert werden.

· national durch einen grundsätzlichen Konsens in den Gewerkschaften darüber, welche Prioritäten für eine nachhaltige Entwicklung in Deutschland gesetzt werden und durch welche Maßnahmen sie umgesetzt  werden sollen. Ein intensiver Dialog sollte mit den Umweltverbänden geführt werden, da eine Absenkung des hohen Umwelt- und Ressourcenverbrauchs in Deutschland eine zwingende Notwendigkeit nachhaltiger Entwicklung darstellt.

· in den Betrieben durch den Einsatz für ein erfolgreiches Umwelt-Audit, für eine betriebliche Diskussion über nachhaltige Entwicklung und eine Ausrichtung an mehr Nachhaltigkeit von Produktionsverfahren, Produkten sowie Forschung und Entwicklung.

· lokal durch eine Beteiligung von Gewerkschaftlern/innen an den lokalen Agenda-21-Prozessen, bei denen diese ihre spezifischen Kompetenzen einbringen können.
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Nachhaltige Entwicklung im Internet
Die Suche im Internet mit den Stichworten „Nachhaltige Entwicklung“ oder „Sustainable Development“ führt zu einer sehr großen Zahl von Treffern. Die Suche sollte deshalb besser mit weiteren Stichworten zu einzelnen Themen kombiniert werden. Ein kleine Auswahl von Web-Sites soll den Einstieg erleichtern:

Deutschland:

http//:www. umweltbundesamt.de

http//:www.bundestag.de

http//:www.weedbonn.org (Entwicklungsorganisationen)

http//:www.oneworldweb.de  Zusammenschluß von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen

http//:www.oeko.de Öko-Institut e.V.

http//:www.greenpeace.de (muß man nicht erklären)

http//:www.dnr.de Deutscher Naturschutzring, Dachverband der Umwelt- und Naturschutzverbände

http//:www.wupperinst.org
 Wuppertal Institut: „Zukunftsfähiges Deutschland“

http//:www.awi-bremerhaven.de/WBGU
 Site des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltfragen
http//:www.dgb.de Der Deutsche Gewerkschaftsbund

International:

http//:www.eaa.dk  
Europäische Umweltagentur

http//:www.wri.org.wri  
World Ressources Institute

http//:www.un.org 
UNO, über entsprechende links Verbindung zur Commission on Sustainable Development

http//:iisd.iisd.ca  
International Institute for Sustainable Development, Kanada
http//:www.2nature.org  
SD in der Ausbildung
http//:www.undp.org
 UN-Entwicklungsprogramm
http//:www.un.org/dpcsd/csd
 UN-Commission on Sustainable Development
http//:www.admin.ch/buwal/d/index/htm
 Die Schweizer Sicht
http//:www.unep.frw.uva.nl
 Das Umweltprogramm der UN
http//:www.iclei.org 
 
Die kommunale Ebene
http//:www.iiasa.ac.at 

Die "systemanalytische" Sicht
http//:www.globachange.org 
Die globalen "Manager"
http//:www.worldbank.org/cc 
 Weltbank: Klima & SD
http//:www.oecd.org
 
Die OECD-Sicht
http//:www.shell.com/home/html
 Beispiel für die Sicht eines Unternehmens auf Sustainable Development 
http//:www.epa.gov
 
US-Umweltagentur

� Ansprechpartner bei der Hans-Böckler-Stiftung ist Herr Siegfried Leittretter in der Abteilung Mitbestimmungsförderung.
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